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Verfassungsänderung droht an 
kommunalen Interessen vorbeizulaufen

(JD-Gi) Der Verfassungskonvent 
des Hessischen Landtags plant 
offensichtlich eine Änderung der 
Hessischen Verfassung vorbei an 
kommunalen Interessen. Mit sicht-
barer Unlust und Abwehr behandeln 
die Abgeordneten des Hessischen 
Landtags, was ihnen die Kommu-
nalen Spitzenverbände einträchtig 
vorgetragen haben.

Der Verfassungskonvent
Seit knapp zwei Jahren tagt die En-
quetekommission „Verfassungskon-
vent zur Änderung der Hessischen 
Verfassung“. Diese Kommission hat 
den Auftrag, die Hessische Verfas-
sung in ihrer Gesamtheit zu überar-
beiten und Vorschläge für ihre zu-
kunftsfähige Gestaltung zu machen.
Herausgekommen ist ein Antrags-
paket mit einer zweistelligen Zahl 
von Änderungsvorstellungen zur 
Hessischen Verfassung. Man darf 
leise Zweifel anmelden, ob diese 
Anträge geeignet sind, das Ziel zu 
erfüllen, die Verfassung in ihrer Ge-
samtheit zu überarbeiten. Es fehlt 
eine umfassende Botschaft, wel-
chen Zweck die Änderungen haben 
sollen. Und es fehlt eine grundlegen-
de Erneuerung der Hessischen Ver-
fassung.

Die Mütter und Väter der Hessischen 
Verfassung hatten für die gesamte 
neue Verfassung weniger Zeit, als 
der Verfassungskonvent des Hessi-
schen Landtages sich jetzt genom-
men hat. Binnen weniger als sechs 
Monate hatten sie den kompletten 
Verfassungstext erstellt. Der Vor-
bereitende Verfassungsausschuss 
nahm seine Arbeit am 12. März 1946 
auf. Schon am 30. September 1946 
entschied die Landesversammlung 
über jenen Verfassungsentwurf, den 
gerade einmal einen Monat später 
am 1. Dezember 1946 das hessische 
Volk als seine neue Hessische Ver-
fassung annahm.
Mütter und Väter der Verfassung 
waren so kurz nach dem Ende der 

NS-Herrschaft ohne Training in der 
Anwendung demokratischer und 
rechtsstaatlicher Prinzipien. Und 
doch schufen sie ein für die dama-
lige Zeit brillantes Werk, einen Mei-
lenstein für den demokratischen 
Aufbruch des noch jungen Bundes-
landes Hessen, seiner Städte und 
Gemeinden. Das kann man unter 
anderem daran erkennen, dass der 
Landtag dem hessischen Volk seit-
her nicht allzu viele Änderungen an 
dieser Verfassung vorgeschlagen 
hat. Auch der Verfassungskonvent 
sieht das wohl so. Er lässt den größ-
ten Teil der Verfassung unverändert, 
am Grundgerüst und den wesentli-
chen Elementen dieser Verfassung 
rüttelt er nicht. Der Vorschlag an das 
Volk, die Todesstrafe zu streichen, 
ist da fast schon die Ausnahme. 
Die allermeisten Vorschriften des 
Verfassungskonvents bestehen aus 
Ergänzungen, die sich mehr oder 
weniger verträglich in das bisher 
bestehende Verfassungsgebäude 
einfügen.

Volksentscheid und 
neue Staatsziele
Die Fraktionen der CDU, der SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP im Hessischen Landtag wollen 
eine Erweiterung des Katalogs der 

Staatsziele in der Hessischen Ver-
fassung und die Volksgesetzgebung 
stärken.
Bei letzterem Vorhaben ist deutlich 
erkennbar, dass der Landesgesetz-
geber für sich selbst andere Maßstä-
be anlegt, als für die Kommunen. Bei 
den Städten und Gemeinden gibt 
es eine Staffelung des Einleitungs-
quorums für ein Bürgerbegehren 
und des Zustimmungsquorums ei-
nes Bürgerentscheides. Je größer 
eine Stadt ist, desto geringer ist die 
Höhe des erforderlichen Quorums. 
Bei kreisfreien Städten – mehr als 
100.000 Einwohner – liegt das Ein-
leitungsquorum lediglich bei 3% der 
Wahlberechtigten und das Zustim-
mungsquorum bei 15% der Wahl-
berechtigten. Nach Vorstellung der 
antragstellenden Fraktionen soll das 
Einleitungsquorum für ein Volksbe-
gehren in der über 6 Millionen Ein-
wohner zählenden Gebietskörper-
schaft Hessen mindestens 5% der 
Wahlberechtigten betragen. Damit 
das „Risiko“ einer nicht vom Land-
tag verlangten Gesetzesänderung 
möglichst gering bleibt, soll neu ein 
Zustimmungsquorum in der Hes-
sischen Verfassung verankert wer-
den. In Abänderung des Artikels 124 
der Hessischen Verfassung, in wel-
cher bisher die einfache Mehrheit 
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der an einem Volksentscheid teil-
nehmenden Bürger genügt, sollen 
künftig mindestens 25 % der Wahl-
berechtigten – dies sind mehr als 
eine Million Bürger – dem Entscheid 
zustimmen um eine Gesetzesände-
rung zu erreichen. Sofern ein Volks-
entscheid nicht mit einer gleichzei-
tig stattfindenden Wahl verbunden 
wird, ist es sehr unwahrscheinlich, 
dass das Zustimmungsquorum er-
reicht wird. Dies entspricht rein pro-
zentual nicht dem relativen geringen 
Zustimmungserfordernis einer Stadt 
mit mehr als 100.000 Einwohnern, 
sondern der hohen erforderlichen 
Zustimmung zu einem Bürgerent-
scheid in einer Gemeinde mit 500 
Einwohnern. 
Sehr wohl haben die hessischen 
Städte und Gemeinden noch die 
belehrenden Vorträge für mehr 
Bürgerbeteiligung vieler Landtags-
abgeordneter im Ohr, als der Lan-
desgesetzgeber gegen den Willen 
der Kommunen eine Veränderung 
der Vorschriften zum Bürgerbe-
gehren und zum Bürgerentscheid 
verabschiedet hat. Diese Vorträge 
will man offensichtlich nicht auf sich 
selbst anwenden. Denn würde der 
gleiche Maßstab der Staffelung der 
Quoren auch auf ein Volksbegeh-
ren Anwendung finden, würden das 
Einleitungsquorum rechnerisch bei 
1 % der Wahlberechtigten und das 
Zustimmungsquorum bei 10% der 
Wahlberechtigten liegen.

Entsprechend viel Mut entwickeln 
die Fraktionen der CDU, der SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
die FDP bei der Definition weiterer 
Staatsziele in der Hessischen Ver-
fassung. Nach deren Ansicht sollen 
künftig noch die Staatsziele „Nach-
haltigkeit“, „Infrastruktur“, „Kultur“ 
und „Ehrenamt“ in der Hessischen 
Verfassung aufgenommen werden. 
Von der gesellschaftlichen Bedeu-
tung dieser Themen her, ist es an-
gemessen sich damit in der Hessi-
schen Verfassung auseinander zu 
setzen. Diskussionswürdig ist in die-
sem Zusammenhang auch, ob die 
Umsetzung der Staatsziele über die 
Hessische Verfassung ohne Kosten-
ausgleich auf die Kommunen dele-

giert werden kann. Durch die Staats-
ziele wird der Eindruck beim Bürger 
erweckt, dass er diese im Rathaus 
bezogen auf seine individuellen Be-
dürfnisse durchsetzen könnte. Aber 
genau dies ist mit der Änderung der 
Hessischen Verfassung nicht beab-
sichtigt. Bereits bei der Implemen-
tierung des Staatsziels „Sport“ im 
Jahre 2002 wurde deutlich, dass die 
Festlegung eines Staatsziels keine 
praktischen oder fiskalischen Fol-
gen hat. Die seinerzeitige Forderung 
der hessischen Kommunen nach 
Kostenausgleich für die Förderung 
des Breitensports wurde von der 
Landesregierung mit dem Argument 
abgelehnt, dass Sport trotz Staats-
zielfestlegung eine freiwillige Auf-
gabe der Kommunen bleibe. Damit 
die Kommunen nicht erneut auf den 
Gedanken kommen, dass Staatszie-
le pflichtige Aufgaben sein könnten, 
ist eine entsprechende Klarstellung 
in Artikel 26a Hessische Verfas-
sung beabsichtigt. Danach steht 
die Umsetzung eines Staatsziels 
grundsätzlich unter dem Vorbehalt 
der Leistungsfähigkeit der Gebiets-
körperschaft. Im Klartext bedeutet 
dies, ein Staatsziel begründet keine 
subjektiven Rechte und führt zu kei-
ner verbindlichen Verpflichtung der 
Gebietskörperschaften die definier-
ten Ziele anders wie bisher zu hand-
haben. Insofern ist die Festlegung 
von Staatszielen das Bekenntnis zu 
bestimmten Werten, jedoch keine 
Festlegung im Einzelfall diese auch 
zu leben. Mit der Begründung man-
gelnder Leistungsfähigkeit, kann 
sich die Gebietskörperschaft des-
sen Umsetzung entziehen.
Neben der Marketingmaßnahme 
Staatsziele und anderen geplanten 
Verfassungsänderungen, die dem 
Bekenntnis zu Europa, der Umset-
zung eines eGovernment und der 
Digitalisierung gewidmet sind, bleibt 
als wirklich wahrzunehmende Ände-
rung der Hessischen Verfassung die 
Abschaffung der Todesstrafe, deren 
Vollzug wegen des Grundgesetzes 
stets ausgeschlossen war.

Art. 137 der Hessischen Verfas-
sung – Selbstverwaltung, Finanz-
ausstattung, Konnexität

Mittels ihres Artikels 137 haben die 
Mütter und Väter der Hessischen 
Verfassung ihren Kommunen für 
die Jahrzehnte der hessischen 
Nachkriegsdemokratie den Rücken 
gestärkt. Die kommunale Selbst-
verwaltung und mit ihr die Garantie 
kommunaler Finanzausstattung hat-
ten sie schon verankert zu einer Zeit, 
da in Hessens Städten überall noch 
die Trümmer des zweiten Weltkriegs 
herumlagen. 
Die Hessische Verfassung hat so-
mit Maßstäbe gesetzt. Später hat 
die Bundesrepublik Deutschland 
im Jahr 1949 auf Grundlage des Ar-
tikels 28 Abs. 2 des Grundgesetzes 
die kommunale Selbstverwaltungs-
garantie bundesweit mit einem Text 
verankert, der den in der Hessischen 
Verfassung gesetzten Maßstäben 
sehr nahe kommt. 

War Hessen Vorreiter bei der Ver-
fassungsgebung in Deutschland, 
so war es bei weitem nicht das erste 
Bundesland, welches das Konnexi-
tätsprinzip in seiner Verfassung für 
die Kommunen gesichert hat. Im 
Oktober 2002 erst verabschiedete 
der Landtag ein Gesetz zur Ände-
rung der Hessischen Verfassung, 
auf dessen Grundlage das hessi-
sche Volk im Februar 2003 das Kon-
nexitätsprinzip kraft Volksentscheid 
in die Verfassung implantierte. So 
froh die hessischen Städte damals 
sein konnten, dass das Konnexi-
tätsprinzip endlich auch in ihrem 
Bundesland Geltung hatte, so wenig 
konnten die begleitenden Regeln 
gefallen. Sie sind ungünstiger für 
das kommunale Hessen als nahezu 
in allen anderen Bundesländern. So 
gibt es nur in Hessen das „negative 
Konnexitätsprinzip“, das im Klartext 
bedeutet: Vermindert der Landtag 
die Standards für eine den Kommu-
nen zugeschriebene Aufgabe oder 
nimmt er die Aufgaben den Kom-
munen ganz, müssen die Gemein-
den, Städte und Kreise dafür zahlen. 
Die Kommunalen Spitzenverbände 
haben dem Verfassungskonvent 
schon im Jahr 2016 angetragen, die-
se Vorschrift des negativen Konne-
xitätsprinzips zu korrigieren.
Darüber hinaus wollen die Kommu-
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nen, dass das Land zahlen muss, 
wenn der Bund Aufgaben in Zustän-
digkeit der Kommunen ausweitet 
und verteuert. Schließlich hat das 
Land Hessen anders als seine Städ-
te und Gemeinden Einfluss im Bun-
desrat und könnte sich erfolgreich 
gegen zusätzliche Belastungen 
durch die Bundespolitik wehren.
Eine weitere nicht ganz geglück-
te Gesetzesformulierung aus der 
Verfassungsänderung 2003 wol-
len die Kommunen 2018 korrigie-
ren: Bisher steht in der Verfassung, 
dass ein Konnexitätsfall nur vor-
liegt, wenn alle Kommunen in ihrer 
Gesamtheit betroffen sind. Es gibt 
aber zahlreiche Fälle, in denen gar 
nicht alle Kommunen überhaupt für 
eine bestimmte Aufgabe zuständig 
sind. Kreisangehörige Städte und 
Gemeinden ohne Sonderstatus ha-
ben mit Ausnahme der Stadt Kels-
terbach keine Zuständigkeit für die 
Schulträgerschaft.
Mit all diesen Anliegen stießen die 
kommunalen Spitzenverbände bei 
den Landtagsabgeordneten auf tau-
be Ohren. Der Abgeordnete Kauf-
mann, Mitglied der Koalitionsfrak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
Ideengeber und Vordenker im Ver-
fassungskonvent, hielt den Kommu-
nen gar eine „Vollkaskomentalität“ 
vor. 
Vollkasko ist bekanntlich ein Begriff 
aus der Fahrzeugversicherung. Wer 
„Vollkasko“ versichert ist, hat An-
spruch auf Schadensersatz, auch 
wenn er bei einem Unfall den Scha-
den ganz oder teilweise selbst ver-

ursacht hat. Wenn der Bund aber 
Gesetze verabschiedet, welche die 
Kommunen belasten, sind diese frei 
von irgendwelcher „Schuld“. Von 
kommunaler Vollkaskomentalität 
keine Spur. Die Landesregierung 
dagegen könnte sich im Bundesrat 
Gesetzen entgegenstellen, welche 
die Kommunen „schädigen“. Es hät-
te, um beim Vollkaskovergleich des 
Abgeordneten Kaufmann zu blei-
ben, den kommunalen „Schaden“ 
mitverursacht, weil es dem Bundes-
gesetz nicht mit aller Macht entge-
gen getreten ist.
Die Kommunalen Spitzenverbände 
haben bei Artikel 137 bewusst keine 
Änderungsvorstellungen zum „Alt-
bau“ der Hessischen Verfassung 
eingebracht. Sie sind auch heute zu-
frieden mit dem, was die Mütter und 
Väter der Verfassung damals den 
Kommunen Gutes gebracht haben 
(siehe nähere Erläuterungen im Kas-
ten auf der nächsten Seite). 

Positiv hervorzuheben: Nachhal-
tigkeit im Sinne Brundtland gilt 
auch für die Finanzen 
Wer das Negative kritisiert, darf das 
Positive nicht verschweigen: Der 
Verfassungskonvent will „Nachhal-
tigkeit“ als Staatsziel in die Hessi-
sche Verfassung nehmen. Mit einem 
daraus folgenden Antrag von vier 
der im Landtag vertretenen Fraktio-
nen schaffen diese – vor allem we-
gen ihrer Begründung – mit diesem 
Staatsziel die womöglich interes-
santeste Änderung der Hessischen 
Verfassung.

Sie wollen einen neuen Art. 26c ein-
fügen:

Art. 26c: Nachhaltigkeit 
Der Staat, die Gemeinden und Ge-
meindeverbände berücksichtigen 
bei ihrem Handeln das Prinzip der 
Nachhaltigkeit, um die Interessen 
künftiger Generationen zu wahren. 

Die Antragsteller berufen sich dabei 
auf die Brundtland-Kommission. 

„…ist eine nachhaltige Entwicklung 
dadurch gekennzeichnet, dass sie 
die Bedürfnisse der Gegenwart be-
friedigt, ohne zu riskieren, dass künf-
tige Generationen ihre eigenen Be-
dürfnisse nicht befriedigen können.“ 

Ihr Zitat und damit ihre Begründung 
für das neue Staatsziel spannt den 
Bogen der Nachhaltigkeit bewusst 
sehr weit:
„Mit der Einführung des Staatsziels 
„Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen“ im bisherigen Art. 26a 
und mit der Regelung zur Begren-
zung der Staatsverschuldung in Art. 
141 der Verfassung des Landes Hes-
sen (HV) hat der verfassungsändern-
de Gesetzgeber bereits zentrale 
Gestaltungsfelder der Landespolitik 
am Grundsatz der Nachhaltigkeit 
ausgerichtet. Das jeder Generation 
zustehende Recht auf Entwicklung 
im Sinne des Nachhaltigkeitsgrund-
satzes beschränkt sich jedoch nicht 
auf den Erhalt der natürlichen Le-
bensgrundlagen und der finanziellen 
Handlungsfähigkeit, sondern erfasst 
alle Lebensbereiche. Das Prinzip der 
Nachhaltigkeit sollte deshalb auf alle 
staatlichen und kommunalen Hand-
lungsfelder erstreckt werden.“ 

Bezogen auf die kommunalen Finan-
zen bedeutet dies, dass sowohl der 
Staat als auch die Kommunen selbst 
darauf verpflichtet werden, die kom-
munalen Finanzen nachhaltig zu ge-
stalten. 
Jedem Finanzer erfreut es das Herz: 
Denn die antragstellenden Fraktio-
nen stellen in ihrer seltenen Einmü-
tigkeit den Erhalt der natürlichen 
Lebensgrundlagen und den Erhalt 
der finanziellen Handlungsfähigkeit 
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auf eine Stufe. Wie sich aus dem 
Zusammenhang des Textes ergibt, 
bedeutet „finanzielle Handlungsfä-
higkeit“ nicht nur „finanzielle Hand-
lungsfähigkeit des Landes“, sondern 
auch Erhalt der „finanziellen Hand-
lungsfähigkeit der Kommunen“. 

Vielleicht sind die antragstellenden 
Fraktionen der Auffassung, das 
Staatsziel Nachhaltigkeit verpflich-
te die Kommunen, sparsam, wirt-

Die Selbstverwaltungsgarantie 
(Art. 137 Abs. 1 bis 3) und die Fi-
nanzausstattungsgarantie (Art. 
137 Abs. 5) gehören zum „Altbau“ 
der Verfassung, also zu dem Teil, 
der seit dem 1. Dezember 1946 
unverändert gilt.
Das Konnexitätsprinzip (Art. 137 
Abs. 6) stammt aus den Jahren 
2002 und 2003 und gehört damit 
zum Neubau (Gesetz im Landtag 
verabschiedet im Oktober 2002; 
vom Volk zur Verfassungsände-
rung erhoben im Februar 2003).

Art. 137 Hessische Verfassung 
– Geltendes Recht (schwarze 
Schrift = “Altbau“; blaue Schrift ist 
„Neubau“)

(1) 1Die Gemeinden sind in ihrem 
Gebiet unter eigener Verantwor-
tung die ausschließlichen Träger 
der gesamten örtlichen öffent-
lichen Verwaltung. 2Sie können 
jede öffentliche Aufgabe überneh-
men, soweit sie nicht durch aus-
drückliche gesetzliche Vorschrift 
anderen Stellen im dringenden 
öffentlichen Interesse ausschließ-
lich zugewiesen sind.

(2) Die Gemeindeverbände haben 
im Rahmen ihrer gesetzlichen Zu-
ständigkeit die gleiche Stellung.

(3) 1Das Recht der Selbstverwal-
tung ihrer Angelegenheiten wird 
den Gemeinden und Gemeinde-
verbänden vom Staat gewähr-
leistet. 2Die Aufsicht des Staates 
beschränkt sich darauf, dass ihre 

Verwaltung im Einklang mit den 
Gesetzen geführt wird.

(4) Den Gemeinden und Gemein-
deverbänden oder ihren Vorstän-
den können durch Gesetz oder 
Verordnung staatliche Aufgaben 
zur Erfüllung nach Anweisung 
übertragen werden.

(5) 1Der Staat hat den Gemeinden 
und Gemeindeverbänden die zur 
Durchführung ihrer eigenen und 
der übertragenen Aufgaben erfor-
derlichen Geldmittel im Wege des 
Lasten- und Finanzausgleichs zu 
sichern. 2Er stellt ihnen für ihre frei-
willige öffentliche Tätigkeit in eige-
ner Verantwortung zu verwaltende 
Einnahmequellen zur Verfügung.

(6) 1Werden die Gemeinden oder 
Gemeindeverbände durch Lan-
desgesetz oder Landesrechtsver-
ordnung zur Erfüllung staatlicher 
Aufgaben verpflichtet, so sind 
Regelungen über die Kostenfol-
gen zu treffen. 2Führt die Über-
tragung neuer oder die Verände-
rung bestehender eigener oder 
übertragener Aufgaben zu einer 
Mehrbelastung oder Entlastung 
der Gemeinden oder Gemeinde-
verbände in ihrer Gesamtheit, ist 
ein entsprechender Ausgleich zu 
schaffen. 3Das Nähere regelt ein 
Gesetz.

So sähe der Art. 137 Abs. 6 HV 
nach Vorstellung der drei Kommu-
nalen Spitzenverbände in Hessen 
aus. 

(6) Werden die Gemeinden oder 
Gemeindeverbände durch Gesetz 
oder Verordnung zur Erfüllung 
staatlicher Aufgaben verpflich-
tet, so sind Regelungen über die 
Kostenfolgen zu treffen. Führt die 
Übertragung neuer oder die Ver-
änderung bestehender eigener 
oder übertragener Aufgaben zu 
einer Mehrbelastung der Gemein-
den oder Gemeindeverbände, ist 
ein entsprechender Ausgleich zu 
schaffen. Das Nähere regelt ein 
Gesetz.

Zur Erläuterung der Änderungen:

Satz 1: Nicht nur Landesgeset-
ze oder -verordnungen, sondern 
jede Verordnung verpflichtet das 
Land zum Ausgleich, auch Bun-
desgesetze oder europäisches 
Recht.

Satz 2: Führt die Veränderung ei-
ner Aufgabe zu einer Entlastung 
der Gemeinden, sollen sie dafür 
keinen Ausgleich an das Land 
zahlen.

Satz 2: Das Land muss ausglei-
chen, auch wenn die Mehrbe-
lastung nicht die Gesamtheit der 
Kommunen, sondern nur einzelne 
Kommunen betrifft.

schaftlich und nachhaltig im Interes-
se nachkommender Generationen 
ihren Haushalt zu gestalten und zu 
vollziehen. 

Sicher und unbestritten muss aber 
sein: Nachhaltigkeit als Staatsziel 
konkretisiert für die Zukunft die kom-
munale Finanzausstattungsgarantie 
(Art. 137 Abs. 5 HV): Das Land Hes-
sen hat seine Kommunen dauerhaft 
finanziell so gut auszustatten, dass 

sie das Leben in Stadt und Gemein-
de im Interesse nachfolgender Ge-
nerationen gestalten können, ohne 
sich dafür neue Schulden aufladen 
zu müssen.

Da die Nachhaltigkeit laut Begrün-
dung der antragstellenden Fraktio-
nen alle Lebensbereiche umfassen 
soll, ist sie eigentlich das oberste 
Staatsziel, dem alle anderen Staats-
ziele untergeordnet sind.
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Finanzen

Müssen Hessens Städte keine Gewerbesteuerumlage 
mehr zahlen für die Hessenkasse?

(JD) Die Nachricht des Ministers 
gab er Ende Januar der Öffentlich-
keit bekannt: Statt bisher 6.000 Mio. 
Euro Kassenkredite, also sechs Mil-
liarden Euro sind es „nur“ noch gut 
5.000 Mio. Euro, welche die hessi-
schen Kommunen in ihren Büchern 
verzeichnen müssen.
Diese Entwicklung beruht nicht auf 
Zufall. Intensive Einzelgespräche 
zwischen den Verantwortlichen von 
Finanz- und Innenministerium mit  
den kassenkreditbeladenen Kom-
munen und eine günstige Steuerer-
tragslage haben die vom Statistischen 
Landesamt erfassten Kassenkredite 
erheblich abschmelzen lassen. Eine 
erfreuliche Nachricht.
Zum Zeitpunkt Anfang Februar 2018 
bedeutet das für den Hessischen 
Städtetag: Er könnte einem sehr 
zentralen Ziel beim Projekt Hes-
senkasse einen großen Schritt nä-
her kommen: Bekanntlich lehnt der 
Städtetag es ab, die Hessenkasse in 
Höhe von 1.800 Mio. Euro (30-Jah-
reszeitraum) oder 60 Mio. Euro jähr-
lich mit einer ab 2019 speziell für die 
Hessenkasse erhobenen, hessen-
spezifischen Gewerbesteuerumlage 
zu finanzieren.

In diesen INFORMATIONEN Hessi-
scher Städtetag ist im vergangenen 
Jahr ausführlich über die Belastung 
der Mitgliedstädte durch eine derar-
tige Gewerbesteuerumlage berich-
tet worden (INFORMATIONEN Hes-
sischer Städtetag Heft 9-10/2017, 
Seiten 6 bis 10; insbesondere auf 
Seite 9 findet sich die Tabelle mit der 
Gewerbesteuerumlagebelastung je-
der im Hessischen Städtetag vertre-
tenen Mitgliedstadt).
Der Gesetzgeber hat es nun in der 
Hand, wegen des geringeren Be-
darfs der Hessenkasse auf die Ge-
werbesteuerumlage zu verzichten 
oder sie jedenfalls allein wegen des 
minderen Bedarfs erheblich von bis-
her 1.800 Mio. Euro im 30-Jahres-
zeitraum auf etwa 540 Mio. zurück-
zunehmen.  

Die neue Führungsspitze des HStT: BM Becker, Frankfurt am Main, und OB Gerich, 

Wiesbaden. Ein Thema dieser Tage: Hessenkasse
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Auch wenn das noch nicht genügen 
wird, um den vom Hessischen Städ-
tetag beabsichtigten völligen Ver-
zicht auf die Gewerbesteuerumlage 
durchzusetzen: Der so genannte 
Vervielfältiger für die Gewerbesteu-
erumlage könnte von jetzt im Gesetz 
stehenden 4,3 Punkten auf rund 1,3 
Punkte sinken. Die jährliche Belas-
tung des kommunalen Hessens 
würde von jetzt im Gesetz stehen-
den 60 Mio. Euro auf jährlich noch 18 
Mio. Euro nach unten gehen.
Mit der Gewerbesteuerumlage wür-
de das Finanzierungsmodul sich 
massiv verringern, das alle Städte 
und Gemeinden in Hessen trifft: 
Ob die Stadt/Gemeinde am Ent-
schuldungsprogramm teilnimmt, 
Zuweisungen aus dem Investitions-
programm erhält oder überhaupt 
keinen Vorteil aus der Hessenkasse 
ziehen kann: Nach dem aktuellen 
Gesetzentwurf müssen sie alle Ge-
werbesteuerumlage zahlen. Deswe-
gen hätte eine Entlastung an dieser 
Stellen Breitenwirkung zur Erleichte-
rung der Finanzlast im kommunalen 
Hessen.
Der Landesgesetzgeber kann sich 
leicht tun mit dieser Verbesserung: 
Er muss keine neuen Finanzmittel 
beschaffen und muss den Landes-
haushalt nicht stärker heranziehen. 
Er muss einfach nur den geringeren 

Finanzbedarf zum Wohl der Städte 
und Gemeinden in Hessen einset-
zen.
Viel zu tun ist für diesen Schritt nicht 
wirklich. Ein oder zwei Sätze im Ar-
tikel 3 des Gesetzentwurfs müssen 
abgeändert werden. Ein „Feder-
strich“ für den Gesetzgeber. Rasch 
zu erledigen.

Ganz wichtig aber: Der Gesetzgeber 
darf keine neuen Bedarfe entste-
hen lassen. Im Gesetzentwurf zur 
Hessenkasse ist vorgesehen, dass 
die Landesregierung Hessenkasse-
Mittel auch für „sonstige kommuna-
le Zwecke“ bereit stellen kann. Es 
würde erhebliche Gegenwehr aus-
lösen, wenn die Landesregierung für 
solche unklaren Ziele Geld ausge-
ben wollte, während die Städte und 
Gemeinden Gewerbesteuerumlage 
in unverminderter Höhe leisten müs-
sen.
Der Hessische Städtetag muss 
trotzdem unverdrossen über die 
Bedarfssenkung hinaus weiter an 
der Minderung der Gewerbesteuer-
umlage auf „Null“ arbeiten und dafür 
kämpfen. Denn das ist das eigent-
liche Ziel: Nicht weniger Gewerbe-
steuerumlage als im Gesetzentwurf 
vorgesehen, sondern überhaupt 
keine Finanzierung der Hessenkas-
se auf dem Weg über eine Umlage.
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Das Ende der Grundsteuer wie wir sie kennen

(JD-Ri) Der 16.1.2018 wird als der 
Tag in die Geschichte eingehen, an 
dem die Grundsteuer in der bekann-
ten Form ihr Ende fand. Zwar sprach 
das Bundesverfassungsgericht noch 
kein Urteil – die Tendenz des Ge-
richts wurde in der mündlichen Ver-
handlung aber so deutlich, dass es 
eine sehr große Überraschung wäre, 
wenn das Gericht die bisherige Sys-
tematik bestätigt.

Worüber hat das Bundesverfas-
sungsgericht entschieden?
Bei der mündlichen Verhandlung in 
Karlsruhe ging es nur indirekt um 
die Grundsteuer. Gegenstand des 
Verfahrens waren Richtervorlagen 
des Bundesfinanzhofs und Verfas-
sungsbeschwerden, die allesamt 
das Bewertungsgesetz betrafen. 
Der Bundesfinanzhof rügte, dass 
die Bewertung der Grundstücke auf 
einer veralteten und unsystemati-
schen Grundlage erfolge. Insbeson-
dere die Bewertung der Grundstü-
cke auf Basis der Hauptfeststellung 
zum 1.1.1964 sei nicht mehr mit dem 
Gleichheitsprinzip nach Artikel 3 des 
Grundgesetzes vereinbar, da alle 
aktuellen Entwicklungen am Grund-
stücksmarkt außer Betracht bleiben. 
Daher sei das Bewertungsgesetz 
verfassungswidrig.

Die Verfahren betrafen allesamt 
Grundstücke in den alten Bundes-
ländern. Die besondere Problema-
tik der Grundstücke in den neuen 
Bundesländern, wo die Bewertung 
der Grundstücke auf Basis der Ein-
heitswerte zum 1.1.1935 erfolgte und 
die Verzerrungen daher noch viel 
dramatischer sind, wurde daher nur 
am Rande erwähnt.

Warum ist das Bewertungsgesetz 
für die Kommunen so wichtig?
Für die Erhebung der Grundsteuer  
ist das Bewertungsgesetz von ele- 
mentarer Bedeutung. Auf der Grund- 
lage des Bewertungsgesetzes legt 
das Finanzamt den Einheitswert des 
Grundstücks fest. Aus diesem er-
rechnet sich dann der Grundsteuer-

messbetrag der schließlich mit dem 
kommunalen Hebesatz multipliziert 
wird. Daher bildet das Bewertungs-
gesetz „das Fundament“ der Grund-
steuererhebung. Ohne Bewertung 
der Grundstücke ist eine Erhebung 
der Grundsteuer nach der bisheri-
gen Systematik des Grundsteuer-
rechts nicht möglich.

Die mündliche Verhandlung 
am 16.1.2018
Aus der mündlichen Verhandlung 
haben wir den Eindruck gewonnen, 
dass trotz tapferen Vortrags nicht 
einmal die Vertreter des Bundes und 
der Länder ernstlich bestreiten, dass 
das Bewertungsgesetz in seiner jet-
zigen Gestalt verfassungswidrig ist. 
Auch hat das Bundesverfassungs-
gericht deutlich zu erkennen gege-
ben, dass es in der aktuell prakti-
zierten Bewertung ein erhebliches 
Problem erblickt und eine Rechtfer-
tigung für diesen Zustand nicht er-
sichtlich ist. 

Am deutlichsten wurde diese Ein-
schätzung in den Fragen und Be-
merkungen des Vorsitzenden Rich- 
ters am Bundesverfassungsge-
richts Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof 
und des Berichterstatters Rich-

ter am Bundesverfassungsgericht 
Prof. Dr. Michael Eichberger. Die 
Argumentation des Bundes zur 
Verfassungsmäßigkeit des Bewer-
tungsgesetzes bezeichnete man 
seitens des Senats als „Rettungs-
versuch“.
Als eine Ländervertreterin eine Gra-
fik mit der Bemerkung Richtung Se-
nat und hernach Richtung Publikum 
nach oben hielt, um angesichts kom-
plizierten Verfahrens für die Neuord-
nung der Bewertungsmaßstäbe um 
eine lange Frist zu werben, bemerk-
te der Vorsitzende: „Wir sind beein-
druckt“. Eine in dieselbe Richtung 
zielende Äußerung des Vertreters 
der deutschen Steuergewerkschaft 
bezeichnet er als eine Bemerkung 
aus dem Maschinenraum.

Nach unserer Einschätzung wird 
das Bewertungsgesetz aufgrund 
der fehlenden Aktualität der Daten 
und der nichtsystematischen Vor-
gehensweise des Gesetzgebers für 
verfassungswidrig erklärt werden. In 
der Verhandlung wurde sehr deut-
lich, dass das Bundesverfassungs-
gericht davon ausgeht, dass die Ba-
sis der Bewertung der Grundstücke 
der Marktwert ist. Dieser wird nach 
Einschätzung des Gerichts durch 

Das Bundesverfassungsgericht tagt nicht in einem altehrwürdigen Gebäude, sondern 

in einem grundsanierten 60er-Jahre-Bau. Die Räume sind lichtdurchflutet und haben 

eine gute Akustik – angenehm für die Zuhörer.
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die Einheitswerte zum 1.1.1964 ganz 
offensichtlich nicht mehr realitäts-
gerecht abgebildet. Auch ist der 
Gesetzgeber eine stichhaltige Erklä-
rung dafür schuldig geblieben, wa-
rum im Jahr 1970 der sechsjährige 
Turnus der regelmäßigen Hauptfest-
stellung aufgegeben wurde, obwohl 
die gesamte Systematik der Grund-
steuererhebung auf einer regelmäßi-
gen Neubewertung basiert.

Hingegen wäre es überraschend, 
wenn das Bundesverfassungsge-
richt dem Argument der fehlenden 
Gesetzgebungszuständigkeit des 
Bundes im Urteil folgen würde. Da 
auf diese Frage nur kurz eingegan-
gen wurde und das Gericht keine 
Hinweise in dieser Frage gab, rech-
nen wir nicht mit einer hohen Bedeu-
tung dieser Frage.

Aufgrund der mündlichen Verhand-
lung dürfen wir erwarten, dass das 
Bundesverfassungsgericht dem Ge-
setzgeber einen Übergangszeitraum 
einräumen wird, um eine verfas-
sungskonforme Neuregelung zu 
beschließen und diese technisch 
umzusetzen.

Von großem Interesse ist daher die 
Frage, welche Frist das Bundesver-
fassungsgericht einräumen wird. 
Eine Frist von 10 Jahren halten wir 
nach den Hinweisen des Gerichts 
in der mündlichen Verhandlung für 
wenig realistisch. Eher rechnen wir 

mit einer kurzen Frist für den Ge-
setzgeber. Vielleicht findet das Ge-
richt noch einen Weg, für die tech-
nische Umsetzung eine längere Frist 
vorzusehen. Zeit für umfangreiche 
Zusätze, um die von Politikern ge-
wollte „Aufkommensneutralität“ zu 
sichern, könnte unter diesen Um-
ständen nicht mehr bestehen. 

Von Interesse wird sein, ob das Ge-
richt dem Gesetzgeber weitere Hin-
weise zur Ausgestaltung des Grund-
steuerbewertungsrechts gibt. Nach 
dem Verlauf der mündlichen Ver-
handlung halten wir es für möglich, 
dass im Urteil darauf hingewiesen 
wird, dass Aufkommensneutralität 
kein für die Verfassung erheblicher 
Wert ist.

Fällt die Grundsteuer jetzt weg?
Nach dem Verlauf der mündlichen 
Verhandlung gehen wir davon aus, 
dass das Bundesverfassungsge-
richt an seiner bisherigen Recht-
sprechung festhält und bedeutende 
Steuergesetze nicht mit augenblick-
licher Wirkung für verfassungswidrig 
erklärt, sondern dem Gesetzgeber 
eine Frist zur Neuregelung setzt. 
Zwar betonte das Gericht, dass es 
sich mit der Gewährung einer Frist 
nicht leicht tue. Immerhin ist es 
Aufgabe des Bundesverfassungs-
gerichts Verstöße gegen die Verfas-
sung zu beseitigen und nicht Verstö-
ße fortgelten zu lassen. Allerdings 
hat es die vorgebrachten Gründe für 

die Gewährung einer Übergangs-
frist, vor allem die überragende Be-
deutung des Grundsteueraufkom-
mens für die Kommunen und die 
kommunale Selbstverwaltung nach 
Artikel 28 Abs. 2 des Grundgesetzes 
positiv zur Kenntnis genommen.

Wie geht es weiter?
Es ist damit zu rechnen, dass das 
Urteil des Bundesverfassungsge-
richts im Laufe der nächsten zwei 
oder drei Monate veröffentlicht wer-
den wird. Dieses wird mit der Fest-
legung einer Übergangsfrist eine 
wesentliche Weichenstellung für die 
daran anschließende Reformdebat-
te beinhalten. Fällt die Frist für die 
technische Umsetzung der Neure-
gelung kurz aus, wird dies den Druck 
auf den Gesetzgeber erhöhen, eine 
eher einfache Lösung zu finden. 
Unter diesen Umständen könnte 
auch das früher von Hessen, Baden-
Württemberg und Bayern verfochte-
ne Modell einer wertunabhängigen 
Grundsteuer, die sich allein nach 
der Fläche richtet, wieder diskutiert 
werden. Zugleich rechnen wir damit, 
dass die Bemühungen um eine tech-
nische Lösung an Geschwindigkeit 
gewinnen.

Was folgt für die Kommunen 
in Hessen?
Für die Kommunen in Hessen be-
steht zunächst kein unmittelbarer 
Handlungsbedarf. Die Grundsteu-
er kann voraussichtlich ohne Ein-
schränkung weiter erhoben werden. 
Zwar ist damit zu rechnen, dass die 
Zahl der Widersprüche zunimmt. 
Diese stellen die – vermutlich nur 
noch übergangsweise bestehende 
– Zulässigkeit der Grundsteuererhe-
bung auf der bisherigen Grundlage 
aber nicht in Frage. Wichtiger ist es 
hingegen, den politischen Druck auf 
Länder und Bund aufrecht zu erhal-
ten und die Neuregelung voran zu 
treiben. Zu diesem Zweck wird die 
Geschäftsstelle sowohl dem Aus-
schuss für Finanzen und Wirtschaft 
als auch dem Präsidium des Hes-
sischen Städtetages vorschlagen, 
sich in ihren nächsten Sitzungen mit 
der Reform des Grundsteuergeset-
zes zu befassen. 

Die Sonnenallee in Berlin. Die Pflastersteine markieren den Verlauf der ehemaligen in-

nerdeutschen Grenze. Die Grundstücke im nördlichen Teil der Straße werden nach den 

Einheitswerten vom 1.1.1964 bewertet, die Grundstücke des südlichen Teils der Straße 

nach den Einheitswerten vom 1.1.1936.

©
 A

nd
re

as
 S

te
in

ho
ff,

 W
ik

im
ed

ia

9 É



Hessischer Städtetag  |  Informationen 1-2/2018

Hessische Kommunen brauchen mehr Geld für Bauinvestitionen
Kommt Hilfe vom Bund auch für „nicht finanzschwache“ Kommunen?

(JD) Die Themen Investitionsstau 
und Investitionsförderung sind ak-
tuell in aller Munde. Vorläufige Fest-
stellung: Das kommunale Hessen 
verfügt im bundesweiten Vergleich 
offensichtlich nicht über genügende 
Finanzmittel, um bei den Bauinves-
titionen im bundesweiten Vergleich 
mithalten zu können.
Dies gilt zumindest für das Rech-
nungsjahr 2015. Die Rechnung 2015 
bleibt voraussichtlich bis zum Som-
mer 2018 das jüngste Ergebnis im 
bundesweiten Vergleich der relevan-
ten Daten. Es sind allerdings keine 
Gründe ersichtlich, aktuell von einer 
zu dem Jahr 2015 völlig veränderten 
Finanzstruktur auszugehen.

Im Rechnungsjahr 2015 haben die 
deutschen Flächenland-Kommunen 
mehr als 16 Mrd. Euro investiert. Das 
kommunale Hessen hat mehr als 1,0 
Mrd. Euro für Baumaßnahmen auf-
gewendet. Es liegt als Flächenland 
mit der fünfthöchsten Einwohner-
zahl an fünfter Position. Dies ist auf 
den ersten Blick der erwartete Platz.

Vergleicht man aber den Anteil der 
Baumaßnahmen am Gesamtvolu-
men der Flächenland-Kommunen, 
so liegt die hessische Quote bei nur 
6,56 Prozent (siehe Tabelle 1). Da-
mit liegt das kommunale Hessen 
deutlich hinter seinem Anteil an der 
Gesamtbevölkerung der Flächen-
länder. Dieser Anteil beträgt 8,1 Pro-
zent. 
Damit zeichnet sich schon ab: Das 
kommunale Hessen verfügt im bun-
desweiten Vergleich über zu geringe 
Mittel für Bauinvestitionen.
 
Noch deutlicher können wir dies er-
kennen, wenn wir uns anschauen, 
wieviel die Kommunen im bundes-
weiten Vergleich je Einwohner für 
Investitionen aufwenden.

Bei diesem Vergleich liegt das 
kommunale Hessen nur am achten 
Platz unter den 13 Flächenländern 

(Nachweis: Tabelle 2, Grafik 1). Eine 
schlechte Platzierung für ein Flä-
chenland, das darum kämpft, seinen 
führenden Platz beim Index wirt-
schaftlicher Stärke auch in Zukunft 
zu verteidigen oder gar auszubauen.

Angesichts der Diskussionen auf 
Bundesebene darüber, wie man 
den finanziell unter Druck stehen-
den Kommunen helfen kann, wird 
die hessische Position nicht einfach 
sein. Das kommunale Hessen belegt 

Saar-
land

Meck-
Pomm

Sachsen-
Anhalt

Thü-
ringen

Branden-
burg

S-H Rhld-Pf Sachsen Hessen
Nieder-
sachsen

NRW B-W Bayern
Flächen-

länder

Prozent an
Gesamtinvestitionen

Flächenländer
0,74% 1,38% 2,29% 2,72% 2,90% 3,33% 4,39% 5,27% 6,56% 8,10% 12,98% 20,20% 29,14% 100,00%

Tabelle 1.: Bauinvestitionen in Prozent der Gesamtsumme von 16,2 Mrd. Euro; 

Datenquelle DeStatis

Rechnungsergebnisse der Kernhaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände 

2015; erschienen am 13.6.2017, Tabelle 1.7.1; Fachserie 14, Reihe 3.3.1; Zeichnen der 

Tabelle und eigene Berechnungen: HStT

NRW
Saar-
land

Meck-
Pomm

Sachsen-
Anhalt

Nieder-
sachsen

Hessen Rhld-Pf S-H
Branden-

burg
Thü-

ringen
Sachsen

Flächen-
länder

B-W Bayern

Zentrale Verwaltung 36,2 8,8 11,7 24,4 20,9 16,1 29,0 28,0 22,6 7,6 31,6 29,1 42,2 28,1

Grund- und Hauptschulen 2,6 4,6 4,0 10,8 10,6 11,6 8,4 5,7 21,7 8,1 17,8 14,5 15,5 39,1

Gymnasien, Kollegs 1,9 7,5 2,6 4,6 5,1 4,2 3,2 9,8 7,1 3,5 11,9 7,2 9,3 16,2

Übriges Schulwesen 4,8 12,1 5,3 8,1 15,7 18,2 9,1 18,8 4,7 14,3 20,8 15,0 20,6 26,3

Schule insgesamt 9,3 24,2 11,9 23,5 31,3 34,0 20,6 34,3 33,5 25,8 50,5 36,6 45,3 81,6

Kultur und Wissenschaft 1,5 1,0 2,8 2,8 8,8 3,4 2,8 0,3 2,9 3,5 2,0 4,2 4,2 8,6

Soziales und Jugend 6,5 9,4 7,8 6,9 11,4 15,1 16,1 19,9 14,4 15,2 12,2 15,9 26,8 26,8

Gesundheit und Sport 4,0 2,6 3,0 8,9 7,7 4,3 6,3 6,8 7,0 9,4 9,5 9,5 20,6 15,1

Straßen 35,0 34,4 65,7 65,7 52,9 44,3 59,2 52,5 71,4 62,5 52,0 59,7 67,6 100,4

Übrige Gestalt Umwelt 25,2 40,5 36,1 33,1 32,6 54,8 41,4 46,7 37,5 79,0 51,1 57,6 94,0 107,0

Insgesamt 117,7 120,8 139,1 165,4 165,6 172,0 175,5 188,5 189,3 203,3 208,9 212,6 300,8 367,6

Tabelle 2: Euro je Einwohner; Datenquelle DeStatis

Rechnungsergebnisse der Kernhaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände 

2015; erschienen am 13.6.2017, Tabelle 1.7.1; Fachserie 14, Reihe 3.3.1; Zeichnen der 

Tabelle und eigene Berechnungen: HStT

Grafik 1: Bauinvestitionen Euro je Einwohner; Datenquelle DeStatis

Rechnungsergebnisse der Kernhaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände 

2015; erschienen am 13.6.2017, Tabelle 1.7.1; Fachserie 14, Reihe 3.3.1; Zeichnen der 

Tabelle und eigene Berechnungen: HStT
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Angesichts der Diskussionen auf Bundesebene darüber, wie man den finanziell unter 

Druck stehenden Kommunen helfen kann, wird die hessische Position nicht einfach 

sein. Das kommunale Hessen belegt Plätze mäßigen Durchschnitts. Es gibt aber 

andere Bundesländer, die unter dem häufig zu hörenden Begriff „Disparität“ mit ganz 

anderen Zahlen aufzuwarten haben als das kommunale Hessen. 
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Plätze mäßigen Durchschnitts. Es 
gibt aber andere Bundesländer, die 
unter dem häufig zu hörenden Be-
griff „Disparität“ mit ganz anderen 
Zahlen aufzuwarten haben als das 
kommunale Hessen.
Die Kommunen im bevölkerungs-
reichsten Flächenland NRW inves-
tieren mit 117,7 Mio. Euro je Einwoh-
ner gerade einmal 32 Prozent – also 
nicht einmal ein Drittel (!) dessen, 
was das kommunale Bayern für Bau-
investitionen ausgibt. 

Daneben soll die in Hessen beste-
hende Disparität nicht untergehen: 
Nicht einmal 47 Prozent der Pro-
Kopf-Investitionen in Bayern haben 
Hessens Kommunen im Jahr 2015 
einsetzen können. Das ist zwar 
deutlich mehr als im Fall des kom-
munalen NRW. Nicht einmal je Kopf 
der Bevölkerung die Hälfte der bay-
erischen Investitionen in Hessens 
Kommunen: Dies ist ein deutliches 
Zeichen für Disparität und Unterfi-
nanzierung in Hessen, selbst wenn 
wir noch eine kleine Strecke von den 
desaströsen NRW-Daten entfernt 
liegen.

Besonders krass wird das Missver-
hältnis, wenn man sich die Schul-
bauinvestitionen gesondert an-
schaut. Wir haben die Bundesdaten 
für Grund- und Hauptschulen, für 
Gymnasien und Kollegs und für das 
übrige Schulwesen addiert, um hier 
bundesweit vergleichen zu können 
(siehe Tabelle 3, Grafik 2). 

Zwar fällt auch hier der Hessen-
Bayern-Vergleich nicht so drastisch 
aus wie die Gegenüberstellung 
zwischen NRW-Bayern. Letzterer 
Vergleich ist dabei so unglaublich, 
dass man die Zahlen mehrfach an-
sieht, um sich der Rechnung sicher 
zu sein. 

Gerade einmal 9,3 Euro je Einwoh-
ner lassen sich aus der Bundes-
statistik als Investitionsaufwand je 
nordrhein-westfälischen Einwohner 
ableiten, dagegen 81,6 Euro je Ein-
wohner für den bayerischen Bewoh-
ner. Rechnet man das in Prozentan-
teile um, gibt das kommunale NRW 

11,4 Prozent dessen für den Schul-
bau aus, was das kommunale Bay-
ern in seine Schulen steckt. 
Wir beschäftigen uns mit diesen 
NRW-Zahlen aus hessischem Inter-
esse nur aus Sorge um eine „Dispa-
ritäten-Falle“. Will der Bund investi-
tionsschwachen Kommunen helfen, 
so kümmert er sich womöglich zu-
erst oder gar ausschließlich um die 
Extremfälle. Wir müssen dagegen 
angehen, dass die hessische Dispa-
rität für so unauffällig erachtet wird, 
dass ein um Hilfe bemühter Bund sie 
ignoriert.

Denn auch der Hessen-Bayern-
Vergleich kann nicht begeistern. 
Eine hessische Kommune kann 
gerade einmal 41,7 Prozent dessen 
für ihre Schulen ausgeben (34 Euro 
je Einwohner), was eine bayerische 
Kommune durchschnittlich für ihren 
Schulbau einsetzt (81,6 Euro je Ein-
wohner).
 
Diese Aufstellung ist beileibe nicht 
nur von statistischem Interesse. 
Sie ist Ausdruck fortbestehender 

Unterfinanzierung der hessischen 
Kommunen und damit Thema für die 
finanzorientierten Gespräche zwi-
schen kommunalen Spitzenverbän-
den und der Landesregierung.
Aktuell noch brennender sind aber 
die Folgerungen für die künftige 
Bundespolitik. Fällt das so genann-
te „Kooperationsverbot“, dann öff-
nen sich nach geltendem Recht die 
Schleusen dafür, dass der Bund fi-
nanzschwache Kommunen bei ihren 
Investitionen unterstützen darf. 

Jetzt gibt es Hoffnung durch ein 
Sondierungsergebnis: Die potenti-
ellen GroKo-Partner in Berlin wollen 
die Länder bei ihren Investitionen in 
die Bildungsinfrastruktur unterstüt-
zen; daher wollen sie den Begriff 
„finanzschwach“ in Bezug auf die 
Kommunen streichen.

Schulbauinvest 2015 NRW
Meck-
Pomm

Rhld-Pf
Sachsen-
Anhalt

Saarland
Thürin-

gen
Nieder-
sachsen

Branden-
burg

Hessen S-H
Flächen-

länder
B-W Sachsen Bayern

Je Einwohner 9,3 11,9 20,6 23,5 24,2 25,8 31,3 33,5 34,0 34,3 36,6 45,3 50,5 81,6

Prozent an Investitionen 
im jew. Flächenland

7,9 8,6 11,8 14,2 20,0 12,7 18,9 17,7 19,8 18,2 17,2 15,1 24,1 22,2

Tabelle 3: Euro je Einwohner und Prozentanteil an den Gesamtinvestitionen; 

Datenquelle DeStatis

Rechnungsergebnisse der Kernhaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände 

2015; erschienen am 13.6.2017, Tabelle 1.7.1; Fachserie 14, Reihe 3.3.1; Zeichnen der 

Tabelle und eigene Berechnungen: HStT
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fortbestehender Unterfinanzierung der hessischen Kommunen und damit Thema für die 

finanzorientierten Gespräche zwischen kommunalen Spitzenverbänden und der 

Landesregierung. 

Aktuell noch brennender sind aber die Folgerungen für die künftige Bundespolitik. Fällt 

das so genannte „Kooperationsverbot“, dann öffnen sich die Schleusen dafür, dass der 

Bund finanzschwache Kommunen bei ihren Investitionen unterstützen darf. Bekanntlich 

ist das Grundgesetz im Zuge der Gesetzesänderungen zum Länderfinanzausgleich 

schon in diese Richtung geändert worden. Völlig aufgehoben ist das 

Kooperationsverbot, also der Sperre für den Bund, Mittel vor allem für Aufgaben mit 

Länderkompetenz, an die Kommunen ausschütten zu dürfen, noch nicht. Sollte das 

Grafik 2: Schulbauinvestitionen Euro je Einwohner; Datenquelle DeStatis
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Mehr als 2 Millionen Ausländer im SGB-II-Bezug bundesweit – 
Gesamtkonzept Integration dringend erforderlich

(Hm) Der Hessische Städtetag hat 
es schon mehrfach angemahnt: wir 
brauchen endlich bundesweit ein 
Gesamtkonzept Integration. Zu be-
grüßen ist, dass die Verhandlungs-
partner auf Bundesebene sowohl im 
Herbst 2017 als auch im Januar 2018 
das Thema beraten und immer – zu-
letzt auch in dem Ergebnis zu den 
Sondierungsgesprächen im Janu-
ar – zu lesen ist, man sei sich einig, 
dass der Bund seine Anstrengungen 
fortsetzen wolle. Doch wie? Wann 
endlich haben wir die abgestimmten 
Verfahren zwischen und unter allen 
Behörden, Beteiligten erreicht? 

Ende September 2017 registrier-
te alleine die Bundesagentur für 
Arbeit (BA) 2.017.683 Ausländer, 
die Leistungen nach dem Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) er-
halten. Das sind 20,9 Prozent mehr 
als im Vorjahresmonat. Die Zahl 
der deutschen leistungsberechtig-
ten Empfänger ist im gleichen Zeit-
raum dagegen um 6 Prozent auf 
3.969.411 gesunken. Damit hat jeder 
dritte Bezieher (33,5 Prozent) keinen 
deutschen Pass. Besonders stark 
– nämlich um 65,6 Prozent – stieg 
die Zahl der Leistungsbezieher aus 
sogenannten nichteuropäischen 
Herkunftsländern auf 935.549. Mitt-
lerweile stammen damit 15,5 Pro-
zent aller Langzeitarbeitslosen aus 
nichteuropäischen Ländern. Ein 
Jahr zuvor lag der Anteil noch bei 
9,5 Prozent. Der starke Zuwachs 
der ausländischen Bezieher ist und 
bleibt eine Folge des starken Zu-
stroms der Flüchtlinge. 

Die meisten Leistungsberechtigten 
aus nichteuropäischen Ländern da-
von stammen aus Syrien: 581.835 
(plus 57,5 Prozent), der Türkei: 
260.556 (minus 7,3 Prozent) und 
dem Irak: 136.274 (plus 74,5 Pro-
zent). Den prozentual höchsten Zu-
wachs bei ausländischen Beziehern 
gab es bei Personen aus Somalia: 
plus 145,7 Prozent auf 15.652; sowie 

Afghanistan: plus 140,4 Prozent auf 
96.466 Bezieher. 

Im Lande Hessen sind wir über den 
Asylkonvent schon weiter, aber noch 
lange nicht am Ziel. Im Rahmen ei-
ner interdisziplinären Arbeitsgruppe 
wurden zwei weitere Arbeitsgrup-
pen tätig, welche sich mit den The-
men „Wege zum Berufsabschluss 
für erwachsene Geflüchtete“ und 
der „Erwerbsintegration geflüch-
teter Frauen“ beschäftigten. Dabei 
werden alle relevanten hessischen 
Akteure der Aufgabenfelder mit ein-
bezogen. Die Arbeitsgruppe „Wege 
zum Berufsabschluss für Geflüchte-
te“ beriet sich zum Beispiel intensiv 
dazu, wie zum einen das deutsche 
Berufsbildungssystem transparent 
dargestellt, wie die Motivation der 
geflüchteten Menschen eine Aus-
bildung zu absolvieren erhöht wer-
den kann und welche Anreizsyste-
me geschaffen werden können und 
müssen. Eine Rolle spielte auch die 
Frage, welche gesetzlichen Nach-
justierungen nötig sind, um all dies 
zu erreichen.

Die Arbeitsgruppe „Erwerbsinteg-
ration geflüchteter Frauen“ hat zum 
Ziel, die spezifischen Hürden und 
Hindernisse beim Spracherwerb, 
der Qualifizierung und Beschäfti-

gung geflüchteter Frauen zu identi-
fizieren, zu analysieren und daraus 
ableitend Empfehlungen für Politik 
und Verwaltung zu formulieren. Des-
halb werden zu diesen Sitzungen 
auch Expertinnen und Experten aus 
der Praxis eingeladen, die berichten 
und dabei den Fokus auf Faktoren 
richten sollen, die entweder zum 
Gelingen oder zum Nichtgelingen 
beitragen.

Die Integration in Ausbildung und Be-
schäftigung muss schnell und um-
fassend erfolgen. Ansonsten gehen 
Menschen an Parallelgesellschaften 
jedweder Art verloren. Notwendig 
ist ein integrationspolitisches Ge-
samtkonzept. Kern dieses Gesamt-
konzeptes muss ein abgestimm-
tes System integrationspolitischer 
Maßnahmen sein, die aufeinander 
aufbauen und miteinander verknüpft 
sind. Eine erfolgreiche Arbeits-
marktintegration von Flüchtlingen 
wird wesentlich davon abhängen, 
inwieweit es gelingt, Spracherwerb, 
Ausbildung sowie berufsqualifizie-
rende Maßnahmen mit der schnellen 
Aufnahme von sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung zu verbin-
den. Notwendig ist ein früher Kon-
takt zu den Unternehmen im Sinne 
des Prinzips von „work first“ mit 
einer beschäftigungsbegleitenden 
und berufsanschlussfähigen Quali-
fizierung. Auch deswegen hatte der 
Hessische Städtetag schon immer 
angeregt die Praktika auszubauen.

Soziales 
und 
Integration
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Bildung, 
Kinder und 
Jugend

Reform der Jugendleitercard jetzt

(Hm) Um die Stellung der in der Kin-
der- und Jugendarbeit tätigen Perso-
nen zu stärken, die in allen Bundes-
ländern gleichermaßen anerkannt 
wird, waren die Obersten Landesju-
gendbehörden mit Beschluss vom 
12./13. November 1998 übereinge-
kommen, einen bundeseinheitlichen 
Ausweis, die Jugendleiterinnen/-lei-
ter-Card, für Jugendleiterinnen bzw. 
-leiter einzuführen. 

Die Jugendleitercard, kurz JuLei-
Ca genannt, wird deshalb seit 1999 
ausgegeben. Sie ist ein amtliches 
Ausweispapier, das für ehrenamt-
liche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in der Jugendarbeit ausge-
stellt werden kann. Sie dient dem 
Jugendleiter bzw. der Jugendlei-
terin zur Legitimation gegenüber 
den Erziehungsberechtigten der 
minderjährigen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, staatlichen und 
nichtstaatlichen Stellen, von denen 
Beratung und Hilfe erwartet wird, 
als Berechtigungsnachweis für die 
Inanspruchnahme von bestimm-
ten Rechten und Vergünstigungen. 
Zusätzlich soll die JuLeiCa auch 
die gesellschaftliche Anerkennung 
für das ehrenamtliche Engagement 
zum Ausdruck bringen.

Zu den Aufgabenbereichen von 
Jugendleiter/-innen gehören gemäß 
§ 11 Achtes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB VIII) insbesondere: Organisati-
on und Durchführung von:
• Kinder- und Jugendgruppenarbeit
• Freizeiten für Kinder und Jugend-

liche
• Internationale Begegnungen
• Bildungsveranstaltungen
• Leitung von Fach-, Neigungs- und 

Projektgruppen
• Veranstaltungen zur politischen 

Interessenvertretung
• Veranstaltungen zur Weiterent-

wicklung der Kinder- und Jugend-
arbeit

Aufgrund der gegenseitigen Aner-
kennung durch die Obersten Lan-
desjugendbehörden können die an 

die Jugendleiter-Card geknüpften 
Vergünstigungen in allen deutschen 
Bundesländern in Anspruch genom-
men werden. 

Der Antrag erfolgt online auf dem 
Antragsportal: www.juleica.de.

Aus einem Erlass des Landes erge-
ben sich die Voraussetzungen, um 
eine JuLeiCa zu erlangen: Die JuLei-
Ca ist in erster Linie für ehrenamtli-
che Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in der Kinder- und Jugendarbeit 
bestimmt. Sie kann auch für neben- 
und hauptamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ausgestellt werden, 
soweit sie wie Jugendleiterinnen 
bzw. -leiter tätig werden. Die Per-
son muss für eine dem Hessischen 
Jugendring angehörende Jugend-
organisation (Jugendverband oder 
Jugendgemeinschaft) oder für ei-
nen sonstigen gemäß § 75 SGB VIII 
anerkannten Träger der freien Ju-
gendhilfe oder für einen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe tätig sein. 
Sie muss über pädagogische und 
rechtliche Kenntnisse im Umgang 
mit Kindern und Jugendlichen ver-
fügen und in der Lage sein, verant-
wortlich Aktivitäten mit Kindern und 
Jugendlichen zu gestalten. Soweit 
pädagogische und rechtliche Kennt-
nisse nicht durch Berufsausbildung 
oder Studium erworben sind, ist die 
Teilnahme an einer Fortbildung not-
wendig. Die Karte wird in der Regel 
an Menschen im Alter von 16 Jahren 
und älter ausgestellt. Als weitere 
Voraussetzung ist der gültige Nach-
weis über die erfolgreiche Teilnahme 

an einem Lehrgang »Lebensretten-
de Sofortmaßnahmen« im Sinne  
des § 19 Fahrerlaubnisverordnung 
erforderlich. Dieser Nachweis darf 
nicht älter als zwei Jahre sein.

Dieser Erlass ist seit 2009 nicht mehr 
angepasst worden. In Hessen wurde 
zwar ein Onlineverfahren eingeführt. 
Indessen muss die Form des digita-
len Flyers zum besseren Gebrauch 
angepasst und die Antragsmaske 
im Online-Verfahren übersichtlicher 
gestaltet werden (Erklärungen für 
die vielen auszufüllenden Felder, 
Vereinfachung der Trägersuche 
etc.). 

Der Hessische Städtetag hat ge-
meinsam mit dem Hessischen 
Landkreistag zahlreiche weitere 
Punkte zur Reform der JuLeiCa an-
gemeldet, um einerseits die Verfah-
ren zu optimieren und andererseits 
die JuLeiCa wieder attraktiver zu 
machen. Zudem muss das Bundes-
kinderschutzgesetz in den Erlass 
eingearbeitet werden. Danach ist 
auch ein erweitertes Führungszeug-
nis im Sinne des § 72a SGB VIII er-
forderlich.

Des Weiteren ist für die Jugendäm-
ter in Hessen wichtig, dass gerade 
auch bei Folgeanträgen die Ausbil-
dung und der Kurs über lebensret-
tende Sofortmaßnahmen nicht zu 
lange zurückliegen. Zudem muss 
der Kontakt zwischen Antragsteller 
und Jugendämtern verbessert wer-
den.
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Auch Hessen hat im Sinne des Weißbuch Europas zu agieren

(Gi) Im Jahr 2017 hat der Kommis-
sionspräsident der Europäischen 
Union Jean-Claude Juncker seine 
Vorstellung zur Zukunft Europas 
vorgestellt. In dem „Weißbuch zur 
Zukunft Europas“ wird den Fragen 
nachgegangen, wie Europa sich in 
den nächsten zehn Jahren verän-
dern wird und welche grundsätzli-
chen Handlungsoptionen dazu be-
stehen. Im Weißbuch werden fünf 
Szenarien beschrieben:
• Szenario 1: Weiter so wie bisher
• Szenario 2: Schwerpunkt Binnen-

markt
• Szenario 3: Wer mehr will, tut mehr
• Szenario 4: Weniger, aber effizi-

enter
• Szenario 5: Viel mehr gemeinsa-

mes Handeln

Auch der Hessische Landtag hat 
sich mit dem Weißbuch Europas 
auseinandergesetzt und der Hes-
sische Städtetag hatte Gelegenheit 
seine Ansicht zum Weißbuch Eu-
ropas vorzutragen. Dieser Vortrag 
hat im Wesentlichen der Ansicht 
der Kommunalen Spitzenverbände 
auf der Bundesebene insbesondere 
des DStGB entsprochen. 
„Aus kommunaler Sicht ist die vom 
Kommissionspräsident in seinem 
Weißbuch angestoßene Debatte zur 
Zukunft Europas zu begrüßen. Da-
bei muss und wird es nicht darum 
gehen, sich für eines der beschrie-
benen Szenarien abschließend „zu 
entscheiden“. Bei all diesen kann 
man Aspekte zustimmend oder ab-
lehnend aufgreifen, ergänzen oder 
weiterentwickeln. Insofern dürfte 
der öffentliche Diskussionsprozess 
zum Weißbuch zur Zukunft Europas 
gleichermaßen Weg, wie auch Ziel 

Recht,  
Personal  
und  
Ordnung

der dahinterstehenden politischen 
Überlegung sein.
Die Begriffe „Subsidiarität“ oder 
„Verhältnismäßigkeit“ tauchen in 
dem Weißbuch nicht auf. Dieses be-
schreibt deren Konzeption aber im 
„Szenario 4: Weniger, aber effizien-
ter“ explizit. Zudem werden Städte, 
Kommunen oder ländliche Regionen 
in dem Weißbuch mehrfach als Ak-
teurinnen ausdrücklich adressiert.
Die Städte und Gemeinden beken-
nen sich auch im Rahmen der De-
batte um das Weißbuch zur Zukunft 
Europas zum europäischen Integra-
tionsprozess und wollen diesen in 
einer fairen Partnerschaft zwischen 
Kommunen, Ländern, Staaten und 
Europäischer Union nach besten 
Kräften im Rahmen ihrer Möglich-
keiten befördern und unterstützen. 
Nicht zuletzt der Brexit zeigt, dass 
sich alle demokratischen Kräfte für 
eine erfolgreiche und zielgerichtete 
EU einsetzen müssen, die sich vor 
Ort bei den Menschen erklärt, ihre 
Vorteile, ihren Nutzen und ihre Un-
verzichtbarkeit überzeugend darlegt 
und zeigt. Die Städte und Gemein-
den müssen damit mit ihrem Recht 
der kommunalen Selbstverwaltung 

als vollwertige Akteurinnen einge-
bunden werden. Ihre Kompetenz zur 
selbstverantwortlichen Regelung 
der örtlichen Angelegenheiten muss 
von der EU geachtet und gestärkt 
werden.“

Als Verband der kreisfreien und 
kreisangehöriger Städte und Ge-
meinden in Hessen sind wir im Be-
sonderen auf den unter der Über-
schrift des Szenarios „Weniger, aber 
effizienter“ verborgenen Grundsatz 
der Subsidiarität eingegangen. 
Dieser rechtsstaatliche Verhaltens-
kodex gilt nicht nur im Verhältnis 
Europa zu den Nationen und dem 
Bundesstaat zu den Bundesländern, 
sondern auch den Bundesländern 
zu ihren Kommunen. Auch wenn es 
verlockend für den Landesgesetz-
geber erscheint, eigene politische 
Vorstellungen zur Erfüllung von Auf-
gaben der Kommunen seitens des 
Landes gesetzlich vorzuschreiben, 
ist es effizient, weniger gesetzlich 
vorzuschreiben und mehr darauf zu 
vertrauen, dass die Kommunen die 
ihnen gestellten Aufgaben effektiv in 
kommunaler Selbstverwaltung be-
herrschen.
Insofern ist das Szenario „Weniger, 
aber effizienter“ auch als Forderung 
der Kommunen gegenüber dem 
Landesgesetzgeber zu verstehen. 
Statt zu misstrauen und zu regulie-
ren sollte das Land seinen Kommu-
nen mehr Vertrauen schenken. Hes-
sen kann und sollte das Weißbuch 
Europas im Sinne der hessischen 
Kommunen leben.
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Die 5 Weißbuchszenarien:

• Szenario 1: 
Weiter so wie bisher - 

Die EU27 konzentriert sich auf  
die Umsetzung ihrer positiven  
Reformagenda entsprechend  
den Politischen Leitlinien der 
Kommission „Ein neuer Start für 
Europa“ von 2014 und der von 
allen 27 Mitgliedstaaten im Jahr 
2016 angenommenen Erklärung 
von Bratislava. Im Jahr 2025  
könnte dies zum Beispiel bedeu-
ten:
 – Europäerinnen und Europäer 
können sich in selbstfahrenden, 
vernetzten Fahrzeugen fortbe-
wegen, stoßen aber aufgrund 
ungelöster rechtlicher und 
technischer Hindernisse an den 
Grenzübergängen möglicher-
weise auf Probleme.

 – Europäerinnen und Europäer 
passieren Grenzen fast immer, 
ohne wegen Kontrollen anhal-
ten zu müssen. Verschärfte 
Sicherheitskontrollen machen 
das sehr frühzeitige Erscheinen 
am Flughafen bzw. Bahnhof er-
forderlich.

• Szenario 2: 
Schwerpunkt Binnenmarkt -  
Die EU27 konzentriert sich wie-
der auf den Binnenmarkt, da 
die 27 Mitgliedstaaten in immer 
mehr Politikbereichen nicht in 
der Lage sind, eine gemeinsa-
me Haltung zu finden. Im Jahr 
2025 könnte dies bedeuten:

 – Regelmäßige Kontrollen an 
den Binnengrenzen behindern 
Handel und Tourismus. Einen 
Arbeitsplatz im Ausland zu 
finden wird ebenfalls schwieri-
ger, und die Übertragung von 
Pensionsansprüchen in einen 
anderen Mitgliedstaat ist keine 
Selbstverständlichkeit. Wer im 
Ausland krank wird, muss mit 
hohen Behandlungskosten 
rechnen.

 – Die Europäer halten sich auf-
grund des Mangels an EU-wei-
ten Regeln und technischen 
Standards bei der Nutzung 
vernetzter Fahrzeuge eher zu-
rück.

• Szenario 3: 
Wer mehr will, tut mehr - 

Die EU27-Union verfährt weiter 
wie bisher, gestattet jedoch inter-
essierten Mitgliedstaaten, sich zu-
sammenzutun, um in bestimmten 
Politikbereichen wie Verteidigung, 
innerer Sicherheit oder Sozialem 
gemeinsam voranzuschreiten. 
Es entstehen eine oder mehrere 
„Koalitionen der Willigen“. Im Jahr 
2025 könnte dies bedeuten:

 – 15 Mitgliedstaaten richten ein 
Korps aus Polizeibeamten 
und Staatsanwälten ein, das 
bei grenzüberschreitender 
krimineller Aktivität ermittelt. 
Sicherheitsrelevante Infor-
mationen werden unmittelbar 
weitergegeben, da nationale 
Datenbanken vollständig mitei-
nander verknüpft sind.

 – In zwölf Mitgliedstaaten, die 
eine Harmonisierung der Haf-
tungsregeln und technischen 
Standards vereinbart haben, 
werden vernetzte Fahrzeuge in 
großem Umfang genutzt.

• Szenario 4: 
Weniger, aber effizienter - 

Die EU27 konzentriert sich dar-
auf, in ausgewählten Bereichen 
rascher mehr Ergebnisse zu er-
zielen, und überlässt andere Tä-
tigkeitsbereiche den Mitglied-
staaten. Aufmerksamkeit und 
begrenzte Ressourcen werden 
auf ausgewählte Bereiche gerich-
tet. Im Jahr 2025 könnte dies be-
deuten:

 – Eine europäische Telekom-
Behörde ist befugt, Funkfre-
quenzen für grenzüberschrei-
tende Kommunikationsdienste 

freizugeben, wie sie beispiels-
weise für die ungehinderte 
Nutzung vernetzter Fahrzeuge 
erforderlich sind. Sie schützt 
außerdem die Rechte von In-
ternet- und Mobiltelefonnut-
zern unabhängig von deren 
Aufenthaltsort in der EU.

 – Eine neue europäische Agentur 
zur Terrorismusbekämpfung 
trägt mit der systematischen 
Beobachtung und Identifizie-
rung Verdächtiger zur Verhin-
derung und Prävention schwe-
rer Anschläge bei.

• Szenario 5: 
Viel mehr gemeinsames 
Handeln - 

Die Mitgliedstaaten beschließen, 
mehr Kompetenzen und Ressour-
cen zu teilen und Entscheidun-
gen gemeinsam zu treffen. Auf 
EU-Ebene werden rascher Ent-
scheidungen getroffen, die zügig 
umgesetzt werden. Im Jahr 2025 
könnte dies bedeuten:

 – Europäische Bürgerinnen und 
Bürger, die sich über ein Vor-
haben für ein EU-finanziertes 
Windkraftanlagenprojekt in 
ihrer Region beschweren wol-
len, haben Schwierigkeiten, die 
richtige Behörde zu erreichen, 
da sie an die zuständige euro-
päische Stelle verwiesen wer-
den.

 – Dank klarer EU-weiter Regeln 
können vernetzte Fahrzeuge 
ungehindert in ganz Europa un-
terwegs sein. Fahrerinnen und 
Fahrer können sich darauf ver-
lassen, dass eine EU-Agentur 
die Regeln durchsetzt.
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Das Lebensarbeitszeitkonto wird flexibler

(Ba) Seit dem 1. August 2017 be-
trägt die regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeit für die unter 60-jährigen 
Beamtinnen und Beamte einheitlich 
41 Stunden. Ab Vollendung des 60. 
Lebensjahres und für Beamtinnen 
und Beamte mit Schwerbehinde-
rung gilt weiterhin die 40-Stunden 
Woche. 

Beamtinnen und Beamten mit einer 
durchschnittlichen regelmäßigen 
Arbeitszeit von 41 Stunden pro Wo-
che wird eine Stunde pro Woche 
auf einem Lebensarbeitszeitkonto 
gutgeschrieben. Über 60-jährige 
Beamtinnen und Beamte sowie Be-
amtinnen und Beamte mit Schwer-
behinderung können ihre wöchent-
liche Arbeitszeit freiwillig um eine 
Stunde erhöhen und diese Stunde 
auf dem Lebensarbeitszeitkonto an-
sparen. Bei Teilzeitbeschäftigten er-
folgt die Gutschrift anteilig entspre-
chend der bewilligten Arbeitszeit. 
Das auf dem Lebensarbeitszeitkon-
to angesparte Zeitguthaben kann in 
Form von Freistellung – unter Fort-
zahlung der Bezüge – in Anspruch 
genommen werden. 

Die Richtlinien über das Lebensar-
beitszeitkonto, die den Gemeinden 
zur Anwendung empfohlen sind, 
wurden mit Wirkung zum 1. Januar 
2018 überarbeitet. Grundsätzlich 
erfolgt, soweit kein abweichender 
Antrag gestellt wird, die Inanspruch-
nahme des Zeitguthabens aus dem 
Lebensarbeitszeitkonto durch ent-
sprechende Freistellung vor Be-
ginn des Ruhestands. Die auf dem 
Lebensarbeitszeitkonto angesam-
melten Stunden können nach den 
neuen Richtlinien über das Lebens-
arbeitszeitkonto flexibler auch vorab 
in Anspruch genommen werden. Im 
Einzelnen gilt:

• Die bisher erforderliche Antrags-
frist von drei Monaten für die 
vorzeitige Inanspruchnahme von 
Stunden aus dem Lebensarbeits-
zeitkonto wurde aufgegeben. An-

träge sind nunmehr „rechtzeitig“ 
zu stellen. Da eine Entscheidung 
ohne jegliche Frist in einzelnen 
Bereichen in der Praxis jedoch 
nicht umsetzbar ist, ohne dass 
es zu Beeinträchtigungen des 
Dienstbetriebes kommt oder eine 
Ungleichbehandlung der Beam-
tinnen und Beamten zu befürchten 
ist, wurde eine Klausel aufgenom-
men, die es der obersten Dienst-
behörde ermöglicht, eine feste 
Antragsfrist vorzugeben. Soweit 
die Freistellung zur akut erforderli-
chen Betreuung eines Kindes un-
ter 18 Jahren oder eines pflegebe-
dürftigen sonstigen Angehörigen 
in Anspruch genommen werden 
soll, ist dies zur Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf bei der Abwägung besonders 
zu berücksichtigen.

• Das Mindestansparvolumen von 
208 Stunden, das bisher grund-
sätzlich vor der ersten Freistellung 
angespart werden musste, ist 
entfallen. Zukünftig ist bereits ab 
einer angesparten Zeit von einem 
vollen Arbeitstag die Inanspruch-
nahme von Stunden aus dem Le-
bensarbeitszeitkonto möglich. 

• Eine Inanspruchnahme des Zeit-
guthabens zur Reduzierung der 
täglichen Arbeitszeit ist nicht zu-
lässig, d.h. es kann keine stunden-
weise Freistellung erfolgen. Es ist 

jedoch möglich, das angesparte 
Zeitguthaben für eine vorüberge-
hende regelmäßige Reduzierung 
der wöchentlichen Arbeitszeit zu 
nutzen, soweit dienstliche Belan-
ge nicht entgegenstehen (z.B. 4 
statt 5 Tage-Woche über einen 
bestimmten Zeitraum).

• Der Turnus der Erteilung des Be-
scheids wird den Dienststellen 
zukünftig bis zu einer zulässigen 
Höchstdauer von drei Jahren frei-
gestellt, soweit dabei eine rechts-
sichere Feststellung des Zeitgut-
habens gewährleistet wird.

• Auch weiterhin ist eine Abgeltung 
des Zeitguthabens in Geld nur 
möglich, wenn eine Inanspruch-
nahme durch Freistellung unmit-
telbar vor dem Ruhestand ausge-
schlossen ist. Diese Möglichkeit 
betrifft jedoch nur die Fälle, in 
denen die Freistellung der Beam-
tinnen und Beamten infolge einer 
Dienstunfähigkeit, die entweder 
zur Versetzung in den Ruhestand 
führt oder auf einer Krankheit 
während des Freistellungszeit-
raums beruht, nicht vollständig 
möglich ist.

Das Lebensarbeitszeitkonto ist seit 
dem 1. Januar 2007 für alle haupt-
amtlichen Beamtinnen und Beamten 
nach § 1a Hessische Arbeitszeitver-
ordnung zu führen. Ausgenommen 
hiervon sind lediglich die Beam-
tinnen und Beamten auf Zeit sowie 
die Beamtinnen und Beamten auf 
Widerruf sowie solche, die jederzeit 
in den einstweiligen Ruhestand ver-
setzt werden können.

© strichfiguren.de
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(Ba) Das Bundesverwaltungsgericht 
hat mit zwei Urteilen vom 6. April 
2017 entschieden, dass Beamtinnen 
und Beamten wegen des altersdis-
kriminierenden Besoldungssystems 
ein Anspruch auf Schadensersatz 
in Form einer Zahlung in Höhe von 
100 Euro pro Monat im Anspruchs-
zeitraum zusteht, wenn sie durch das 
System diskriminiert wurden und 
dies individuell beanstandet haben.

Das Bundesverwaltungsgericht hat 
unabhängig von der ersten Stufen-
zuordnung bei der Ernennung in ein 
Beamtenverhältnis mit Anspruch auf 
Dienstbezüge und dem Umfang der 
Arbeitszeit einheitlich einen Scha-
densersatz von pauschal 100 Euro 
für jeden Anspruchsmonat, in dem 
eine diskriminierende Handlung 
stattfand, zugesprochen. Mangels 
Geltendmachung oder mangels 
diskriminierender Wirkung besteht 
ein Schadensersatzanspruch nicht 
für Personen, die keine Ansprüche 
geltend gemacht haben. Eine Über-
tragung des Anspruchs auf Beam-

tinnen und Beamte, die selbst nicht 
Widerspruch eingelegt haben, ist 
ausgeschlossen.

Das Land Hessen wird seine Be-
amtinnen und Beamten, die Wider-
spruch mit dem Ziel einer höheren 
Besoldung eingelegt haben, ent-
sprechend bescheiden.

In haushaltsrechtlicher Hinsicht 
stellt sich ggf. die Notwendigkeit, 
Vorsorge zu treffen. Zwar weist das 

Hessische Innenministerium darauf 
hin, dass zwei Anspruchsgrundla-
gen bestehen: Der Schadenersatz-
anspruch nach dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz gegen 
den jeweiligen Dienstherrn und der 
unionsrechtliche Haftungsanspruch 
gegen das Land Hessen. Es ist je-
doch davon auszugehen, dass die 
kommunalen Beamtinnen und Be-
amten (weiterhin) ihre Ansprüche 
gegen den jeweiligen Dienstherrn 
und damit gegen die Stadt richten.

Allgemeine Sperrzeit bis 2025 verlängert

(Oe) Im Rahmen der Evaluation 2016 
hatte der Städtetag die Frage, ob sich 
die allgemeine Sperrzeit für Gast- und 
Vergnügungsstätten von 5 Uhr bis 6 
Uhr in der Praxis bewährt habe, mit 
nein beantwortet. Gleichwohl hat das 
seit 2014 zuständige Wirtschaftsmi-
nisterium (vormals Innenministerium) 
mit der Fünften Verordnung zur Ver-
längerung der Geltungsdauer und 
Änderung von Rechtsvorschriften 
vom 4. Dezember 2017 (GVBl. S. 396) 
die allgemeine Sperrzeit unverändert 
bis 2025 verlängert. Für Spielhallen 
gilt nach dem Spielhallengesetz vom 
14.12.2017 eine landesweite Sperr-
zeit von 4 Uhr bis 10 Uhr. 
Der Forderung des Städtetages nach 
Rückkehr zur allgemeinen Sperrzeit 
von 2 Uhr bis 6 Uhr bei Berücksichti-

© Exentia, Fotolia

gung örtlicher Besonderheiten durch 
Verkürzung oder Verlängerung der 
allgemeinen Sperrzeit, wurde nicht 
Rechnung tragen. Ordnungsamts-
leitungen im Hessischen Städtetag 
haben immer wieder vorgetragen, 
dass sich seit Quasi-Aufhebung 
der Sperrzeit das Ausgehverhalten 

gerade junger Leute zeitlich nach 
hinten verschoben habe. Im inner-
städtischen Bereich gehen damit oft-
mals Alkoholmissbrauch, Lärm und 
Sachbeschädigung einher. Während 
sich die staatliche Polizei in Hessen 
immer mehr aus dem öffentlichen 
Bereich bzw. von Lärmbeschwerden 
zurückzieht, wird von Landesseite of-
fensichtlich darauf gesetzt, dass die 
Kommunen akuten Missständen mit 
eigenem Personal nachgehen – mög-
lichst an 7 Tagen die Woche rund um 
die Uhr. Eine landesweite Ausdeh-
nung der allgemeinen Sperrzeit und 
eine damit verbundene Beweislast-
umkehr hätte den Ordnungsbehör-
den, ggfs. der Stadtpolizei und der 
staatlichen Polizei viel Verwaltungs- 
und Kontrollaufwand erspart.

Altersdiskriminierende Besoldung der Beamtinnen und Beamten
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Städtetag fordert offenen Prozess 
bei künftiger Holzvermarktung

Umwelt, 
Bau und 
Planung

(Sw) Das Präsidium des Hessischen 
Städtetages hat sich in seiner Sit-
zung Mitte Dezember 2017 mit der 
Zukunft der Holzvermarktung in 
Hessen befasst. Es unterstützt die 
Landesregierung darin, zunächst die 
Vorgaben des Bundeskartellamtes 
zur Holzvermarktung mit organisa-
torischen Maßnahmen umzusetzen, 
welche im Kern am Einheitsforstamt 
festhalten. 
Nachdem das Bundeskartellamt 
Bedenken hinsichtlich der gemein-
samen Vermarktung einerseits von 
Holz aus dem Staatswald und ande-
rerseits von Holz aus dem Körper-
schafts- und Privatwald angemeldet 
hat, plant das Land gemeinsam mit 
den betroffenen Verbänden und Ins-
titutionen eine Änderung der Organi-
sation. Wie schon in der letzten Aus-
gabe der Informationen (11-12/2017) 
berichtet, favorisiert das Land ein 
Modell, bei dem an der gemeinsa-
men Betreuung sowohl des staatli-
chen als auch des nicht staatlichen 

Waldes durch die staatlichen Forst-
ämter festgehalten wird, jedoch un-
ter Herauslösung der Holzvermark-
tung für den Körperschafts- und 
Privatwald. 

Gleichzeitig fordert der Hessische 
Städtetag vom Land, zur langfristi-
gen Lösung weitere kartellrechts-
konforme Organisationsstrukturen 

zu erörtern – darunter die Idee, die 
Bewirtschaftung des Staatswaldes 
von Privat- und Kommunalwald zu 
separieren. Außerdem will das Präsi-
dium entsprechend Vorgesprächen 
folgend, dass die Landesregierung 
die Kommunen unabhängig von der 
jeweiligen Organisation beim Auf-
bau neuer Strukturen finanziell und 
beratend unterstützt.
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VGH Kassel: Neues Urteil im Streit um 
die Erhebung von Straßenbeiträgen 

(Pf) Seit geraumer Zeit besteht 
Streit zwischen Kommunen und 
Aufsichtsbehörden im Hinblick auf 
die Erhebung von Straßenbeiträ-
gen. Nach § 11 Abs. 1 S. 2 Gesetz 
über kommunale Abgaben (KAG) 
Hessen sollen die Gemeinden für 
den Umbau und Ausbau der öffentli-
chen Straßen, Wege und Plätze, der 
über die laufende Unterhaltung und 
Instandsetzung hinausgeht, Beiträ-
ge erheben. Schon zuvor, als das 
Gesetz noch als bloße „Kann-Re-
gelung“ formuliert war, betonte die 
Rechtsprechung in diesem Zusam-
menhang das Gebot aus § 93 Abs. 2 
der Hessischen Gemeindeordnung, 
wonach die Gemeinde die zur Erfül-

lung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Einnahmen soweit vertretbar und 
geboten aus Entgelten für ihre Leis-
tungen und nur im Übrigen aus Steu-
ern zu beschaffen hat. Das führte 
dazu, dass im Falle defizitärer bzw. 
nicht ausgeglichener Haushalte aus 
dem Ermessen faktisch eine Pflicht 
zur Erhebung von Straßenbeiträgen 
wurde. Mit Blick auf die erheblichen 
Belastungen für ihre Bürger, die 
damit im Einzelfall verbunden sein 
können, agieren viele Städte und 
Kommunen jedoch zurückhaltend. 
Auf der anderen Seite bestehen viele 
Aufsichtsbehörden in Zeiten klam-
mer Kassen auf die Ausschöpfung 
dieser Einnahmequelle.

Jüngst hat der Hessische Verwal-
tungsgerichtshof in seinem Urteil 
vom 12.1.2018 entschieden, dass 
es rechtlich zulässig ist, wenn die 
Aufsichtsbehörde gegenüber einer 
Stadt eine Anweisung zum Erlass 
einer Straßenbeitragssatzung erteilt 
und bei unterbliebener Befolgung 
der Anweisung mittels Ersatzvor-
nahme die entsprechende Satzung 
selbst erlässt bzw. die durch die 
Stadt erlassene Satzung schließlich 
selbst in Teilen ändert. 
Konkret ging es in dem Rechtsstreit 
um eine Anweisungsverfügung des 
Landrats des Vogelsbergkreises 
aus dem Jahr 2011 gegenüber der 
Stadt Schlitz mit dem Inhalt, bis zum 
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20.9.2011 eine Straßenbeitrags-
satzung mit Rückwirkung ab dem 
1.6.2011 zu erlassen. Im weiteren 
Verlauf erließ der Landrat im Wege 
der Ersatzvornahme eine Ände-
rungssatzung, nachdem die Stadt 
ihrerseits aufgrund der Anweisung 
zwar eine Satzung beschlossen 
hatte, diese aber nicht den Anforde-
rungen der Aufsichtsbehörde ent-
sprach.
Die zuvor von der Stadtverordne-
tenversammlung beschlossene 
Satzung enthielt nämlich eine mit 
„Vertrauensschutz“ überschriebene 
Regelung, dass die Satzung keine 
Anwendung auf Straßenbaumaß-
nahmen findet, deren Ausführung 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Satzung entweder bereits 
geplant oder mit deren Ausführung 
bereits zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Satzung begonnen wor-
den ist. Weil dies der geforderten 
Rückwirkung widersprach, änderte 
die Aufsichtsbehörde die von der 
Stadt beschlossene Straßenbei-
tragssatzung im Wege der Ersatz-
vornahme dahingehend ab, dass die 
„Vertrauensschutzklausel“ wegfiel 
und die Satzung somit auch auf vor 
Inkrafttreten der Satzung bereits 
geplante oder teilweise ausgeführ-
te Vorhaben Anwendung findet. 
Zudem sah die Änderungssatzung 
im Gegensatz zu der von der Stadt 
beschlossenen Fassung nun den 
niedrigstmöglichen Gemeindeanteil 
vor, damit die Einnahmequellen aus-
geschöpft werden (vgl. § 11 Abs. 4 
KAG Hessen).

Gegen diese Verfügungen der Auf-
sichtsbehörde klagte die Stadt 
Schlitz in erster Instanz vor dem 
VG Gießen (Urteil vom 6.6.13, Az. 
8 K 152/12.GI). In diesem Verfah-
ren trug die Aufsichtsbehörde vor, 
es sei Pflicht der Gemeinden, ihre 
Haushaltswirtschaft derart zu pla-
nen und umzusetzen, dass stets die 
Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert 
ist. Grundsätzlich sind hiernach die 
zur Verfügung stehenden Einnah-
memöglichkeiten auszuschöpfen. 
Bei defizitärer Haushaltslage kön-
ne nicht auf die Realisierung mög-
licher Straßenbeitragseinnahmen 
verzichtet werden. Die Stadt hin-
gegen argumentierte, es bestehe 
keine allgemeine Rechtspflicht für 
sie, eine Straßenbeitragssatzung zu 
erlassen, sondern ihr stehe ein weit-
räumiges eigenes Ermessen zu. Bei 
der Anweisung der Aufsichtsbehör-
de handele es sich daher um einen 
nicht gerechtfertigten Eingriff in ihr 

kommunales Selbstverwaltungs-
recht.
Das VG Gießen wies die Klage der 
Stadt mit Urteil vom 6. Juni 2013 als 
unbegründet ab. Die kommunal-
aufsichtsrechtlichen Verfügungen 
seien rechtmäßig. In den Entschei-
dungsgründen wird § 93 Abs. 2 
der Hessischen Gemeindeordnung 
betont, der vorschreibt, dass eine 
Gemeinde die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlichen Einnahmen 
soweit vertretbar und geboten aus 
Entgelten für ihre Leistungen und im 
Übrigen aus Steuern zu beschaffen 
hat, soweit die sonstigen Einnah-
men nicht ausreichen. Auf Steuern 
ist somit erst nachrangig zurückzu-
greifen. Das VG legt dar, dass sich 
im konkreten Fall eine Pflicht der 
Stadt zum Erlass einer Straßenbei-
tragssatzung, die den Vorgaben 
des Kommunalabgabengesetzes 
entspricht, für die von ihr durchzu-
führenden Straßenbaumaßnahmen 
aus § 93 Abs. 2 KAG ableiten lasse. 
Nach den Feststellungen des VG 
reichten im konkreten Fall die sons-
tigen Einnahmen wie Finanzzuwei-
sungen und der Gemeindeanteil an 
der Einkommenssteuer und der Um-
satzsteuer offensichtlich nicht zur 
Finanzierung der Straßenbaumaß-
nahmen aus. Zudem sei der Erlass 
einer Straßenbeitragssatzung gebo-
ten, weil die Stadt nicht in der Lage 
ist, dem haushaltsrechtlichen Gebot 
aus § 92 Abs. 4 S. 1 HGO Folge zu 
leisten, in jedem Haushaltsjahr den 
Haushalt auszugleichen. Weiter legt 
das Gericht in den Urteilsgründen 
dar, dass von der Pflicht, eine Stra-
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ßenbeitragssatzung zu erlassen und 
die entsprechenden Beiträge zu er-
heben, nur in Ausnahmefällen abge-
sehen werden kann. Um einen sol-
chen Ausnahmefall handele es sich 
jedenfalls nicht, wenn ein defizitärer 
Haushalt vorliegt.

Jetzt hatte der VGH Kassel über die 
von der Stadt Schlitz eingelegte Be-
rufung zu entscheiden, versagte die-
ser aber weitgehend den Erfolg und 
bestätigte damit das Urteil der ersten 
Instanz. Zwar liegen bisher noch kei-
ne schriftlichen Urteilsgründe vor, in 
der mündlichen Urteilsbegründung 
stellte der Gerichtshof allerdings 
klar, dass eine Gemeinde jedenfalls 
bei defizitärer Haushaltslage recht-
lich verpflichtet sei, ihre Einnah-
memöglichkeiten auszuschöpfen 
und die auf die Bürger umlegbaren 
Kosten im höchstmöglichen Rah-

men festzusetzen. Für den Fall, dass 
die Gemeinde dieser Pflicht nicht 
nachkomme, seien Maßnahmen 
der Kommunalaufsicht wie z.B. die 
Anweisung zum Erlass einer Stra-
ßenbeitragssatzung oder auch der 
Erlass selbst durch die Kommunal-
aufsicht anstelle der Stadt rechtlich 
zulässig. Nun wird mit Spannung die 
detaillierte Begründung abzuwarten 

sein, insbesondere, ob und wie sich 
der VGH Kassel zu möglichen Aus-
nahmen äußert.

Ohnehin ist das letzte Wort in die-
sem Streit ggf. noch nicht gespro-
chen, denn wegen der grundsätzli-
chen Bedeutung der Rechtssache 
hat der VGH Kassel die Revision 
zum Bundesverwaltungsgericht in 
Leipzig zugelassen.

Da die Widerspruchsbescheide 
in dieser Sache im Jahre 2012 und 
damit zu einer Zeit ergingen, als in  
§ 11 KAG noch eine „Kann-Rege-
lung“ formuliert war, basiert die Ent-
scheidung noch auf dieser Geset-
zeslage. Nachdem es sich seit 2013 
um eine „Soll-Regelung“ handelt, 
sind die Ausführungen jedoch erst 
recht für die heutige Situation von 
Bedeutung.

Städtetag unterzeichnet Rahmenvertrag für 
waldbauliche Maßnahmen im Ried

(Sw) Vertreter der kommunalen Spit-
zenverbände und des Landes haben 
Ende November 2017 den Rahmen-
vertrag für die waldbauliche Sanie-
rung der Wälder im Hessischen Ried 
unterzeichnet. 
Der Wald im Hessischen Ried wird 
seit vielen Jahren durch die prob-
lematische Grundwassersituation 
beeinträchtigt. Der Rahmenver-
trag zielt darauf, zur Erhaltung der 
Waldbestände in Hessen intensive 
Pflege- und Wiederaufforstungs-
anstrengungen im Rahmen einer 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung 
zu realisieren.

Der Rahmenvertrag dient als eine 
Grundlage und Empfehlung für die 
betroffenen Kommunen. Mit die-
sen vereinbart die Landesregierung 
nun Einzelverträge über waldbauli-
che Maßnahmen, die im gesamten 
Hessischen Ried vorhandene Wald-
bestände stabilisieren sollen. Die 
Maßnahmen sind durch die Waldbe-
sitzerinnen und Waldbesitzer durch-

zuführen und werden vom Land mit 
pauschalen Festbeträgen im Rah-
men der verfügbaren Haushaltsmit-
tel vergütet. 

Hintergrund
Der Rahmenvertrag geht zurück auf 
eine Empfehlung des Runden Ti-
sches für das Hessische Ried und 
erfüllt die Erwartung des Hessi-
schen Landtags. Dessen Umwelt-
ausschuss hatte die Landesregie-
rung aufgefordert, ein tragfähiges 

Konzept zu erstellen, um die mit dem 
Natura 2000-Netzwerk verfolgten 
Ziele für den Waldbau und -umbau 
im Hessischen Ried zu erfüllen und 
den Wald dort langfristig zu erhalten.

Bei der Verhandlung über den Rah-
menvertrag gab es durchaus stritti-
ge Punkte zwischen Land und den 
kommunalen Spitzenverbänden. 

Diese konnten jedoch im Interesse 
der Kommunen gelöst werden.
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Aus dem 
Städtetag

Das neueste Mitglied im Hessischen Städtetag: Riedstadt

(Ri) Seit dem 1.1.2018 ist der Hes-
sische Städtetag um ein Mitglied 
größer. Mit der Stadt Riedstadt ge-
hören dem Verband jetzt insgesamt 
75 Städte und Gemeinden in Hessen 
an. Aus diesem Grund möchten wir 
Ihnen unser neues Mitglied vorstel-
len:

Riedstadt ist mit rund 24.000 Ein-
wohnern die flächenmäßig größte 
Gemeinde im Kreis Groß-Gerau. 
Die Kommune entstand 1977 durch 
den Zusammenschluss der ehe-
maligen Gemeinden Goddelau, 
Crumstadt, Erfelden, Leeheim und 
Wolfskehlen. Die noch erhaltene 
ländliche Struktur, aber auch die 
Nähe zu den Großstädten Frankfurt 
am Main, Darmstadt, Wiesbaden, 
Mainz und Mannheim sowie die gute 
Verkehrsanbindung prägen Ried-
stadt. Seit 2007 trägt die Kommune 
die Bezeichnung „Stadt“ und ist seit 
1.1.2018 Mitglied des Hessischen 
Städtetages.

Die Attraktivität der Stadt ergibt sich 
vor allem aus den naturräumlichen 
Qualitäten, wie das Naturschutzge-
biet „Kühkopf-Knoblochsaue“, die 
Altrheinauen, den nahe gelegenen 
Odenwald sowie die Bergstraße. 
Das größte hessische Naturschutz-
gebiet Kühkopf-Knoblochsaue ist 
mit seinen seltenen Tier- und Pflan-
zenarten eine der interessantesten 
Auenlandschaften in ganz Mittel-
europa. Dort hat zwar die Natur 
Vorrang – zahlreiche Wander- und 
Fahrradwege, die über die Martin-
Roth-Brücke in Erfelden zu errei-
chen sind, laden aber dennoch zum 
Entdecken ein und machen die Insel 
im Altrhein zum idealen Naherho-
lungsgebiet. 

Aufgrund der geografischen Lage 
und der günstigen Verkehrsanbin-
dung an überregionale Straßen und 
die nahen Autobahnen im Rhein-
Main-Gebiet ist Riedstadt auch ein 
attraktiver Gewerbestandort. Der 
Gewerbepark R.I.E.D. an der Ver-
kehrsachse der Bundesstraßen 44 

Das Georg Büchner Haus in Riedstadt-

Goddelau
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und 26 bei Wolfskehlen wird weiter 
ausgebaut und bietet Unternehmen 
Chancen zur Weiterentwicklung zu 
sehr guten Rahmenbedingungen.

Neben Natur und Landschaft wird in 
Riedstadt die Kultur groß geschrie-
ben. Das Geburtshaus von Georg 
Büchner (1813 – 1837) im Stadtteil 
Goddelau (Weidstraße 9) gilt als ei-
nes der letzten authentischen Zeug-
nisse des berühmten Dichters und 
Revolutionärs. Interessierte erfah-
ren hier mehr zu Leben, Werk und 
Wirkung Büchners. Seit Mai 2011 
existiert in Riedstadt zudem mit der 
BüchnerBühne ein eigenes, junges 
Theater mit einer festen Spielstät-

te in Leeheim (Kirchstraße 16), das 
sich dem Werk ihres Namensgebers 
besonders verpflichtet fühlt (www.
buechnerbuehne.de).

Rund 130 Vereine mit ganz unter-
schiedlichen Interessen- und Aufga-
befeldern bereichern das Gemein-
wesen der Stadt. In Kooperation mit 
dem städtischen Kulturbüro bieten 
sie die besten Voraussetzungen für 
eine gelungene Integration von Neu-
bürgern.

Die Stiftung Soziale Gemeinschaft 
ist eine seit Jahren etablierte und 
von der Stadt getragene Sozialein-
richtung für ambulante Pflege. Rund 
um die Thematik „Älterwerden“ gibt 
es ein umfassendes Angebot an Be-
ratung, Betreuung und Hilfen (www.
stiftung-riedstadt.de).

Für den Hessischen Städtetag ist die 
Entscheidung der Stadt Riedstadt 
ein Gewinn. Jede weitere Mitglied-
stadt stärkt das politische Gewicht 
des Hessischen Städtetages und 
hilft damit auch allen anderen Mit-
gliedern dabei, die kommunalen In-
teressen durchzusetzen.

Mitglieder des Hessischen Städ-
tetages sind insgesamt 75 Städ-
te und Gemeinden. Sie reichen 
von der Stadt Frankfurt am Main 
bis hin zur Stadt Gersfeld in der 
Rhön mit 5.550 Einwohnern. Der 
Verband vertritt damit sowohl alle 
kreisfreien Städte als auch viele 
kreisangehörige Städte und Ge-
meinden. Diese Vielfalt der Mit-
glieder ist eine der besonderen 
Stärken des Verbandes, da wir 
die Interessen übergreifend bün-
deln und auch der Erfahrungs-
austausch unter den Mitgliedern 

davon profitiert. In den letzten 
Jahren ist der Verband stark an-
gewachsen. Dies liegt zum einen 
an zahlreichen Beitritten – un-
ter anderem der Städte Karben, 
Rodgau, Obertshausen und der 
Gemeinde Kriftel – aber auch am 
Bevölkerungszuwachs vieler un-
serer Mitglieder. Hinzu kommen 
11 außerordentliche Mitglieder, 
wie der Landeswohlfahrtsver-
band, der Sparkassen- und Giro-
verband Hessen-Thüringen oder 
die Hessischen Versorgungskas-
sen.

Der Hessische Städtetag – 
wer ist das eigentlich?
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Termin Veranstaltung Zeit Ort

14.02.2018 Ausschuss für Schule und Kultur 10.00 Offenbach  am Main

15.02.2018 AK Jugendarbeit 10.00 Frankfurt am Main

19.02.2018 AK IT und E-Government 10.00 Frankfurt am Main

20.02.2018 AG Mitte 9:30 Rosbach

21.02.2018 Ausschuss Finanzen und Wirtschaft 10.00 Bensheim 

23.02.2018 AG Nord 09:30 Korbach

28.02.2018 Ausschuss für Soziales und Integration 10.00 Offenbach am Main

02.03.2018 AG Süd 09.30 Pfungstadt 

08.03.2018 Präsidium + Hauptausschuss 09.00 Bad Homburg 

12.-13.03.2018 AG Jugendamtsleitungen 16.00 Wiesbaden 

14.03.2018 AG Stadtverordnetenvorsteher 10:00 Neu-Isenburg 

14.03.2018 AG Kultur 10.00 Bad Homburg 

15.03.2018 AG Umweltschutz 10.00 Oberursel

05.04.2018 AG Ordnung 10.00 Haiger 

11.04.2018 AG Steuern 10.00 Limburg

11.04.2018 AG Hessischer Sportämter (AHS) 10.00 Bad Homburg 
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Seminare des Hessischen Städtetages 

Hier geben wir Ihnen einen kleinen Überblick über unsere 
demnächst anstehenden Fortbildungsveranstaltungen. 
Einzelheiten zu allen Veranstaltungen finden Sie auf un-
serer Internetseite unter http://www.hess-staedtetag.de/
der-verband/fortbildung/.

Schwierige Führungssituationen: Fehlzeiten – Leis-
tungsmängel – Innere Kündigung
Zielgruppe: Führungskräfte in der öffentlichen Verwal-
tung
Leitung: Prof. Dr. Rolf Stein, Institut Dr. Müller
Termin: 16. bis 18. April 2018
Ort: Hotel zum Stern, Oberaula
Anmeldeschluss: 22. Februar 2018
Tagungsgebühr: € 500,- für Mitglieder
Hotelkosten: € 271,- bei Übernachtung vor Ort / € 117,- 
bei täglicher Anreise

Vertragsstörungen bei Bauleistungen
Zielgruppe: Führungskräfte und MitarbeiterInnen in der 
Beschaffung
Leitung: Dipl.-Ök. Jörg Brinkmann, Auftragsberatungs-
zentrum UB Brinkmann GbR
Termin: 19. April 2018, 10.00 – 17.00 Uhr
Ort: Hotel Amadeus, Frankfurt am Main
Anmeldeschluss: 8. März 2018
Tagungsgebühr: € 220,- für Mitglieder / € 290,- für Nicht-
mitglieder
Hotelkosten: Bei Anreise am Vorabend € 88,- für Über-
nachtung/Frühstück im EZ

Die Spielapparatesteuer in der kommunalen Praxis
Zielgruppe: Führungskräfte und MitarbeiterInnen in 
Kämmerei und Steueramt 
Leitung: Dr. Ben Michael Risch, Referatsleiter im Hessi-
schen Städtetag, 
Lehrbeauftragter an der Hochschule für Polizei und 
Verwaltung
Termin: 25. April 2018, 10.00 – 17.00 Uhr
Ort: Hotel Amadeus, Frankfurt am Main
Anmeldeschluss: 15. März 2018
Tagungsgebühr: € 180,- für Mitglieder / € 230,- für Nicht-
mitglieder
Hotelkosten: Bei Anreise am Vorabend € 88,- für Über-
nachtung/Frühstück im EZ

Vergabe von Dienstleistungen nach dem neuen 
Vergaberecht
Zielgruppe: Führungskräfte und MitarbeiterInnen in der 
Beschaffung
Leitung: Dipl.-Ök. Jörg Brinkmann, Auftragsberatungs-
zentrum UB Brinkmann GbR

Termin: 25. bis 26. April 2018
Ort: Hotel zum Stern, Oberaula
Anmeldeschluss: 15. März 2018
Tagungsgebühr: € 290,- für Mitglieder / € 390,- für Nicht-
mitglieder
Hotelkosten: € 155,- bei Übernachtung vor Ort / € 78,- 
bei täglicher Anreise

Effizientes Führen in der Sandwich-Position
Zielgruppe: Führungskräfte in allen mittleren Ebenen
Leitung: Dipl.-Betriebsw. Stephanie Schützen, geprüfte 
Mental-Trainerin
Termin: 24. bis 25. Mai 2018
Ort: Hotel Sonneck, Knüllwald
Anmeldeschluss: 12. April 2018
Tagungsgebühr: € 300,- für Mitglieder / € 390,- für Nicht-
mitglieder
Hotelkosten: € 178,50 bei Übernachtung vor Ort / € 96,- 
bei täglicher Anreise

Führungsseminar für Nachwuchskräfte – Stufe I
Zielgruppe: Nachwuchsführungskräfte in der öffentli-
chen Verwaltung
Leitung: Prof. Dr. Rolf Stein, Institut Dr. Müller
Termin: 28. bis 30. Mai 2018
Ort: Hotel Sonneck, Knüllwald
Anmeldeschluss: 5. April 2018
Tagungsgebühr: € 500,- für Mitglieder / € 650,- für Nicht-
mitglieder
Hotelkosten: € 309,- bei Übernachtung vor Ort / € 144,- 
bei täglicher Anreise

©
 m

ap
ol

i-p
ho

to
, F

ot
ol

ia

23 É



Wir fördern 
die Elektromobilität

www.maingau-energie.de

• Ladesäuleninfrastruktur  
 für Kommunen
• Wandstromtankstellen
• Autostrom
• günstige Gas- und Stromangebote

Bei uns ist
ENERGIE GÜNSTIGER.

Jetzt im 

MAINGAU-Shop 
noch mehr sparen: 

shop.maingau-energie.de

JETZT

Autostrom laden
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